
Die Position von DIGNITAS  – Menschenwürdig leben – Menschenwürdig sterben 
_______________________________________________________________ 
 
Vorbemerkung 
 

In politischen Kreisen ist man sich immer noch nicht im Klaren, ob im Zusammen-
hang mit organisierter Suizidhilfe neue gesetzliche Vorschriften erforderlich sind. 
Um in dieser Hinsicht interessierten Kreisen zusätzliche Informationen zu liefern, 
wird im Folgenden die Haltung von DIGNITAS dargelegt; dabei gehen wir von Fra-
gen aus, die immer wieder gestellt werden. 
 

1. Welche ethische Schranken hat Ihre Suizidhilfeorganisation (z.B. keine Hil-
fe bei Gesunden?)   

 

Zuerst ist hierzu zu sagen, dass wir keineswegs nur eine Suizidhilfeorganisation 
sind; wir sind eine Organisation, die beim Leben, aber auch beim Sterben hilft.             
 

DIGNITAS vertritt seit Gründung die Auffassung, es sei das Recht des Individuums, 
selbst über Art und Zeitpunkt seines eigenen Todes entscheiden zu dürfen.  
 

Wissenschaftlich untermauert wurde diese Auffassung durch einen Aufsatz des 
Generalsekretärs von DIGNITAS im Mai 20041. 
 

Diese Auffassung ist vom Bundesgericht durch Urteil vom 3. November 2006 be-
stätigt worden2, und zwar als Bestandteil des Selbstbestimmungsrechts im Sinne 
von Art. 8 Abs. 1 EMRK3. Menschenrechte sind ihrer Natur nach bedingungsfeind-
lich; sie kommen jedem Menschen nur schon deswegen zu, weil er Mensch ist.  
 

DIGNITAS ist aber auch der Meinung, das Recht auf einen – oder die Freiheit zu 
einem – Suizid impliziere ohne Weiteres auch den Anspruch auf Zulassung einer 
wirksamen Suizidbeihilfe. Dies deshalb, weil nach der ARTICO-Rechtsprechung4 
des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte die Rechte und Freiheiten, die 
in der Konvention enthalten sind, praktisch und effizient sein müssen, nicht etwa 
nur theoretisch oder gar illusorisch. Da aber das Risiko, bei einem Suizidversuch 
zu scheitern, bis in die Grössenordnung von 49:1 reicht, allenfalls somit von 50 
Suizidversuchen nur gerade einer gelingt, 49 aber unter Umständen mit schwer-
wiegenden Folgen für den Suizidenten – und oft auch Dritte – scheitern, kann die-
ses Recht oder diese Freiheit nur dann praktisch und effizient sein, wenn ein Zu-
gang zu wirksamer Suizidhilfe besteht. Denn schon ein Risiko von 9:1 wäre – auch 
unter ethischen Gesichtspunkten! – absolut unzumutbar. Angesichts der Gleichgül-
tigkeit weitester Kreise dieser Situation gegenüber könnte man gelegentlich gar den 
Eindruck gewinnen, die Verwirklichung dieser Risiken sei von diesen sogar ge-
wollt.   

Für DIGNITAS stehen somit nicht in erster Linie ethische Schranken im Vorder-
grund, um Suizidgesuche abzuweisen, etwa in dem Sinne, dass Gesunden keine 
Hilfe geleistet werden solle, sondern im Vordergrund steht für DIGNITAS eine ethi-
sche Verpflichtung, Menschen, die ihr Leben nach reiflicher Überlegung und im 
Sinne einer Bilanzbeurteilung beenden wollen, dabei Hilfe angedeihen zu lassen, 
weil Menschen in solchen Situationen nicht allein gelassen werden sollten5.  
 

Diese Hilfe konzentriert sich in einer ersten Phase darauf, dass zuerst geprüft wird, 
ob gangbare und annehmbare Alternativen zum Leben hin bestehen. Bestehen sol-
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che, ermuntern wir dazu, sie anzunehmen oder wenigstens zu versuchen. Zeigt 
sich, dass es solche nicht gibt oder dass sie nicht angenommen werden, ist es in der 
zweiten Phase unsere Aufgabe, dem Mitglied durch eine Freitodbegleitung die Si-
cherheit zu geben, dass sich beim beabsichtigten Suizid keine der sonst so überaus 
häufigen Risiken bei einer Selbsttötung verwirklichen können. 
 

Wir  orientieren  uns  dabei  unter  anderem  an  der  Antwort  des Bundesrates vom 
9. Januar 2002 auf die Einfache Anfrage von Herrn Nationalrat Andreas Gross vom 
3. Oktober 2001 betreffend Suizide und Suizidversuche6. Dort hat der Bundesrat 
ausgeführt, man müsse für unser Land jährlich mit bis zu 67'000 Suizidversuchen 
rechnen, von denen etwa 1'350 gelingen, so dass 65'650 Versuche mit zum Teil 
schwerwiegenden Gesundheitsschäden für Suizidenten und Dritte scheitern.  
 

Dabei entstehen nach der Studie von PETER HOLENSTEIN mit dem Titel «Der Preis 
der Verzweiflung» allein schon jährliche Auslagen für die Gesellschaft in einer 
Grössenordnung von etwa 2,4 Milliarden Franken7. In dieser hohen Summe sind 
die verloren gehenden aktiven Jahre nicht mit eingeschlossen, die volkswirtschaft-
lich ebenfalls stark ins Gewicht fallen. 
 

Wir meinen, es geschehe bislang nicht genügend, um diese riesigen und erschre-
ckenden Zahlen zu verringern, und wir halten es für absolut unverantwortlich, dass 
seit der Veröffentlichung des Berichts des Bundesamts für Gesundheit zur Suizid-
problematik8 im Jahre 2005 weder auf Bundes- noch Kantonsebene irgendwelche 
verbessernde Massnahmen auch nur ausreichend diskutiert, geschweige denn in die 
Tat umgesetzt worden sind.  
 

Die gegenwärtig praktizierte sogenannte «Suizidprophylaxe» besteht einerseits 
weitgehend allein darin, den Zugang zu einzelnen Suizidmitteln einzuschränken – 
mit dem Ergebnis, dass vermehrt auf gewaltsamere Methoden ausgewichen wird 
(wobei dann Statistiker möglicherweise über die Ursache dieser Verschiebungen 
rätseln, weil die absoluten Zahlen nahezu unverändert geblieben sind!) –, und dass 
durch Zwangseinweisungen in die Psychiatrie Personen daran gehindert werden, 
einen Suizid aktuell auszuführen – mit dem Ergebnis, dass das Suizidrisiko bei 
Entlassung aus psychiatrischen Einrichtungen am höchsten ist. Anderseits erfolgt 
«Prophylaxe» in kurzfristigen mündlichen «Non-Suizid-Versprechen», etwa bei 
Kontakten mit der «Dargebotenen Hand».  
 

Wesentlich ist es sodann, zwischen Personen zu unterscheiden, die auf Grund einer 
schweren Krankheit ihr Leben beenden möchten, und Personen, die suizidal ge-
worden sind, weil sie keinen anderen Ausweg aus einer Lebenskrise sehen, in die 
sie aufgrund innerer oder äusserer Umstände geraten sind. Wir haben gelegentlich 
den Eindruck, in der öffentlichen Diskussion gehe man davon aus, dass Suizidhil-
fe-Organisationen vor allem Letzteren unbesehen und sofort behilflich seien, was 
jedoch keineswegs der Fall ist. 
 

Im Falle dieser Personen in einer Krise machen wir allerdings die Erfahrung, dass 
unsere grundsätzliche Bereitschaft, bei einem Suizid behilflich zu sein, dazu führt, 
dass viele suizidal gewordene Menschen sich zum allerersten Male ernst genom-
men fühlen und auf diese Weise die Möglichkeit erhalten, mit uns über die Gründe 
zu sprechen, die sie haben suizidal werden lassen. Fragt man nämlich nach den 
Gründen, wird vielfach klar, dass bei diesen Menschen das Blickfeld oft stark ein-
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geengt ist; sie sehen in ihrer verzweifelten Lage nur den einen möglichen Ausgang: 
den selbst verursachten Tod. Doch gerade das Redenkönnen über die Gründe wird 
schliesslich zum Ausgangspunkt für den Weg zurück ins Leben.  
 
2. Sorgfaltspflichten bei der Suizidbegleitung 
 

– Wie läuft eine Suizidbegleitung in Ihrem Verein konkret ab? 
 

Wer bei uns einen Antrag auf Freitodbegleitung zufolge einer schweren Krankheit, 
einer unzumutbaren Behinderung oder unerträglicher Schmerzen stellen will, tritt 
zuerst als Destinatärmitglied dem Verein bei. Dann reicht er ein begründetes Ersu-
chen um Vorbereitung einer Freitodbegleitung ein, in der Regel begleitet von me-
dizinischen Unterlagen und einem Lebensbericht. Sind diese Unterlagen nach unse-
rer Auffassung ausreichend, unterbreiten wir sie einem der Ärzte, die mit uns zu-
sammen arbeiten. Der Arzt wird gebeten, durch einfaches Ankreuzen eines «mul-
tiple choice»-Feldes zu antworten, ob er im konkreten Fall einen begleiteten Suizid 
für gerechtfertigt hält und bereit ist, dem Mitglied grundsätzlich die Ausstellung 
eines Rezepts für das letale Medikament zuzusagen (das «provisorische grüne 
Licht»), oder ob er vielleicht dazu bereit ist (wobei er in der Regel noch zusätzliche 
Unterlagen verlangt), oder ob er das «grüne Licht» ablehnt (in der Regel mit kurzer 
Begründung).  
 

Wer uns um Freitodbegleitung angeht, weil er sich in einer Lebenskrise befindet, 
dem werden Gesprächsmöglichkeiten am Telefon oder auch unter vier Augen an-
geboten, wobei primär betont wird, dass man mit uns offen reden kann, weil wir in 
keinem Falle eine Einweisung in die Psychiatrie veranlassen würden, und dass wir 
grundsätzlich dem Suizid nicht negativ gegenüberstehen. Dies ermöglicht dem Hil-
fe Suchenden in aller Regel, sich offen zu äussern, was sofort dazu führt, dass sich 
der Druck, dem er sich ausgesetzt fühlt, bedeutend verringert. Damit nimmt auch 
das Risiko ab, dass diese Person eine spontane Suizidhandlung vornimmt.9  
 

Gibt es in Ihrem Verein interne Richtlinien? 
 

Es gibt keine internen Richtlinien; die Statuten sehen als Dienstleistung vor, dass 
der Verein seinen Mitgliedern «bei einem frei gewählten Tod eine menschenwür-
dige Freitodbegleitung durch geschultes Personal» verschafft, «wenn auf Verlan-
gen des Destinatär-Mitglieds auf diese Weise einem unerträglich gewordenen Lei-
den und einer sinnlosen Lebensverlängerung ein Ende gesetzt werden soll.»10 
 

Wer hat sie erlassen? 
 

Die Statuten sind von der Gründungsversammlung erlassen worden.  
 

Wie verbindlich sind sie? 
 

Da diese Zielsetzung nicht einschränkend ist, stellt sich das Problem der Verbind-
lichkeit nicht. Es bedarf somit auch keiner Ausnahmen.  
Was passiert, wenn sie verletzt werden? 
 

Dieses Problem kann sich somit logischerweise gar nicht stellen.  
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– Rolle des Arztes bei der Suizidbegleitung heute?  
 

Wir legen grössten Wert auf die Mitwirkung von Ärzten und möchten auf diese in 
keinem Falle verzichten. Dank deren Mitwirkung können unseren Mitgliedern – 
wo vorhanden – Alternativen zum Sterben aufgezeigt werden, und darauf beruht ja 
auch unsere hohe Wirksamkeit bezüglich der Vermeidung von in Aussicht ge-
nommenen Suiziden.  
 

In komplexen Fällen unterbreiten wir deshalb Gesuch und Unterlagen zuerst einem 
DIGNITAS beratenden Arzt, der in vielen Fällen Kontakt zum Mitglied aufnimmt, 
zusätzliche Unterlagen beschaffen hilft, Alternativen vorschlägt, mit Ärzten des 
Mitglieds korrespondiert und uns immer wieder über die neuen Erkenntnisse be-
richtet. Ist in der Folge in einem solchen Falle dieser Arzt zum Ergebnis gelangt, 
dass eine Suizidbegleitung gerechtfertigt ist, wird ein zweiter – rezeptierender – 
Arzt eingeschaltet, der das Ersuchen seinerseits auch noch prüft. Hier gibt es somit 
bereits das ärztliche Vier-Augen-Prinzip. 
 

In eindeutig gelagerten Fällen gehen die Unterlagen nur an einen der rezeptieren-
den Ärzte. Auch dort machen wir immer wieder die Erfahrung, dass im Rahmen 
der bisherigen Behandlung des Mitgliedes durch dessen Ärzte Wesentliches über-
sehen worden ist, so dass immer auch Alternativen diskutiert und oft auch ange-
nommen werden können.  
 

Schliesslich zeigt sich in einem aussergewöhnlich grossen Umfange, dass die Mit-
glieder, welche ein solches Ersuchen gestellt haben, sich schon mit der grundsätzli-
chen Zusage des «provisorischen grünen Lichts» zufrieden geben. Das mag auf den 
ersten Blick erstaunlich aussehen, kamen diesen Mitglieder doch mit dem Wunsch, 
ihr Leben zu beenden. Es ist aber nicht erstaunlich: Das Wissen darum, dass ihnen 
ein Notausgang eröffnet worden ist, hat für sie eine im Augenblick der Mitteilung 
dieses «grünen Lichts» unmittelbar befreiende Wirkung: sie verlieren ihre bisheri-
ge Angst vor der ungewissen Zukunft, wissend, dass ihnen im verbleibenden Rest 
ihres von Krankheit und Leiden geprägten Lebens wenigstens diese bedeutsame 
Wahlmöglichkeit noch zur Verfügung steht.11 
 

In Zukunft? 
 

Wir möchten auch in Zukunft die Ärzte wie bisher einsetzen können. Vorbehalte 
dazu gibt es allerdings bezüglich einer Verunsicherung von Ärzten durch den Zür-
cher Kantonsarzt sowie in Bezug auf die Frage, wer «Gatekeeper» in Bezug auf das 
Medikament sein soll. Wir kommen darauf in den folgenden Exkursen 1 und 2 zu-
rück. 
 

Kriterien für das Mittel, das zum Einsatz kommt? 
 

DIGNITAS ist ohne jede Einschränkung der Auffassung, dass wenn immer möglich 
als Mittel nur Natrium-Pentobarbital eingesetzt werden sollte. Es ist dasjenige Me-
dikament, welches für die sterbewillige Person, die Sterbebegleiter und die in der 
Regel mit anwesenden Familienmitglieder oder Freunde der sterbewilligen Person 
am wenigsten belastet.  
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Exkurs 1: Unseres Erachtens unzulässiger Eingriff des Zürcher Kantonsarztes 
 

DIGNITAS hat im Februar 2008 vier Freitodbegleitungen mittels Heliums durchge-
führt. Dies ist auf einen unseres Erachtens unzulässigen Eingriff des Zürcher Kan-
tonsarztes in die Freiheit der Ärzte und unserer Mitglieder zurückzuführen.  
 

Der Zürcher Kantonsarzt hat uns in einem Schreiben vom 31. Januar 2008 mitge-
teilt, er werde künftig dann, wenn einer der mit uns zusammen arbeitenden Ärzte 
das Rezept für Natrium-Pentobarbital nach nur einem Gespräch mit der sterbewil-
ligen Person ausstelle, dies als unsorgfältige Berufsausübung betrachten und stellte 
dazu aufsichtsrechtliche Massnahmen in Aussicht.  
 

Dies hat in erster Linie zur Folge, dass die Kapazität der Ärzte, die mit uns zu-
sammen arbeiten, in Bezug auf die Anzahl Mitglieder, welche sie zum Gespräch 
empfangen können, halbiert und damit stark herabgesetzt worden ist. In zweiter 
Linie hat dies zur Folge, dass Personen, die aus dem Ausland zu uns kommen, ge-
zwungen sind, einen mehrtägigen Aufenthalt in der Schweiz zu absolvieren und so 
hier meist untätig warten zu müssen, bis das zweite Arztgespräch stattfinden kann. 
Dies bedeutet vor allem für Personen, die in bescheidenen wirtschaftlichen Ver-
hältnissen leben, ein enormes finanzielles Hindernis. Aber auch die anderen wer-
den dadurch in unzulässiger Weise in ihrer persönlichen Freiheit beeinträchtigt, 
indem sie dazu gezwungen werden, auf eine Freitodbegleitung, die sie sich eigent-
lich seit langem und sehr viel schneller wünschen, und vor allem, welche bereits 
seit langer Zeit abgeklärt und vorbereit sind, unfreiwillig mehrere Tage warten zu 
müssen. Besonders schwerwiegend wirkt sich dies naturgemäss bei schwerstkran-
ken Personen aus, die mit der Ambulanz anreisen und nur liegend transportiert 
werden können. 
 

Will man dem Zürcher Kantonsarzt nicht etwa unterstellen, durch diese Anordnung 
bloss den Versuch unternommen zu haben, den Zustrom von Mitgliedern aus dem 
Ausland drosseln zu wollen – wozu er nicht legitimiert wäre –, sondern ihm – al-
lerdings entgegen unseren Informationen – guten Glauben unterstellt und anneh-
men, er meine, die Konstanz des Sterbewunsches dieser Personen sei nicht ausrei-
chend dokumentiert, solange diese Mitglieder den rezeptierenden Arzt nur einmal 
sprechen, dann muss darauf erwidert werden, dass das Kriterium der Konstanz des 
Sterbewunsches und der Besinnung im Verfahren, wie es bei DIGNITAS gehand-
habt wird, schon lange vor dem Arztbesuch absolut eindeutig nachgewiesen ist: Es 
ist stets das Mitglied, welches im Verlaufe des Verfahrens immer wieder darum 
ersucht, die nächste Phase einzuleiten. DIGNITAS macht von sich aus nie einen 
Schritt weiter und wartet immer, bis das Mitglied darum ersucht oder den nächsten 
Schritt gar anmahnt. Damit wird die Konstanz seines Sterbewunsches in optima 
forma dokumentiert.  
 

Vergleicht man etwa mit der entsprechenden Vorschrift des im amerikanischen 
Bundesstaat Oregon bestehenden Gesetzes, stellt man fest, dass es dort lediglich 
eines mündlichen und eines schriftlichen Begehrens sowie einer Wiederholung des 
mündlichen Ersuchens im Abstand von wenigstens 15 Tagen bedarf, um die Kon-
stanz des Sterbewunsches zu dokumentieren.12 
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Man stelle sich hier beispielsweise die Französin Chantal Sébire13 vor, die zufolge 
ihres Krebsleidens, welches ihr Gesicht vollständig zerstört hat, dringend und seit 
langem sterben wollte und dazu gar ein französisches Gericht angerufen hatte, und 
unterstelle, sie ersuche nun DIGNITAS um Freitodhilfe. Welcher Sinn kann in ei-
nem solchen Fall der Auffassung innewohnen, es genüge nicht, den rezeptierenden 
Arzt nur einmal aufzusuchen?  
 

Dasselbe Problem ergäbe sich bei den nicht seltenen Fällen, in welchen ein Mit-
glied per Ambulanz in die Schweiz reist, um hier eine Freitodbegleitung in An-
spruch nehmen zu können. Die erzwungene Unterbringung solcher Patienten in 
Pflegeinstitutionen für wenige Tage kann kaum anders gewertet werden denn als 
eine die Menschenwürde verachtende Schikane.  
 

DIGNITAS musste dieser Bedrohung seiner Tätigkeit im Interesse der im Ausland 
wohnenden Mitglieder eine funktionsfähige Alternative entgegensetzen. Diese be-
steht in der Helium-Methode. Sie ist seit langem in der internationalen Fachlitera-
tur14 beschrieben und besteht darin, dass dem sterbewilligen Menschen eine Heli-
um-Umgebung verschafft wird, welche bewirkt, dass er zwar frei atmen kann, ohne 
Erstickungsgefühle zu verspüren, jedoch keinen Sauerstoff mehr zugeführt erhält.15 
Dies bewirkt einen sehr raschen Verlust des Bewusstseins mit anschliessender voll-
ständiger Ausschaltung der Funktionen des Gehirns, was dann schliesslich zum 
Tode führt.  
 

Die Helium-Methode weist aber gegenüber der medikamentösen Methode einige 
Nachteile auf. In erster Linie fällt in Betracht, dass ihre Verwendung angesichts der 
zu erwartenden ständigen Medien-Berichterstattung die Gefahr des Bekanntwer-
dens der Helium-Methode als Suizid-Methode in der Öffentlichkeit in sich trägt, so 
dass möglicherweise die Anzahl der unbegleiteten Suizide insbesondere Jugendli-
cher rasant in die Höhe schnellen könnte. Dies ist wohl der grösste Nachteil, kann 
er doch gewaltige Auswirkungen auf die Volksgesundheit haben. Anderseits kann 
es beim Einsatz von Helium – ähnlich wie bei der früher in Spitälern üblichen Nar-
kose mittels Äthers – nach dem vollständigen Verlust des Bewusstseins in der 
Analgesie-Phase – zu einer zweiten Phase, der sogenannten «Exzitationsphase», 
kommen. Diese zeichnet sich durch teilweise heftige Reflexe des Körpers aus, die 
von autonomen Nervenzentren gesteuert werden, nachdem das sonst steuernde 
Grosshirn zufolge Sauerstoffmangels ausgefallen ist. Dies ist sowohl für Angehöri-
ge oder Freunde sowie Freitodbegleiter ein Vorgang, der stark belastend sein kann. 
Unaufgeklärte Dritte, welche Videoaufzeichnungen dieses Vorgangs gesehen ha-
ben, haben dies fälschlicherweise als «grausamen Todeskampf» gewertet.16  
 

Auch die Art und Weise der Durchführung der Helium-Methode kann unterschied-
lich sein. In der internationalen Fachliteratur wird sie in der Regel unter Verwen-
dung eines flexiblen Plastiksacks geschildert. Das ist ein Vorgang, der schon in 
ästethischer Hinsicht sehr zu wünschen übrig lässt, gibt es doch keine natürliche 
Situation, in welcher sich jemand einen Plastiksack über den Kopf zieht. Bei 
DIGNITAS ist jedoch in allen vier Fällen ausnahmslos eine medizinische Atemmas-
ke eingesetzt worden, womit der Vorgang analog einer medizinischen Beatmung 
durchgeführt worden ist, die in ästethischer Hinsicht wesentlich eher angenommen 
werden kann.  
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Es ist wohl vollkommen unbestritten, dass – rechtlich gesehen –  beim Einsatz von 
Helium zum Zwecke einer Suizidbegleitung vorher weder eine ärztliche Mei-
nungsäusserung und/ oder Beratung noch ein ärztliches Rezept erforderlich sind. 
DIGNITAS hat jedoch in allen vier Fällen einer Helium-Begleitung das Verfahren 
beim Arzt genau so durchgeführt wie in allen anderen Fällen; es ist lediglich darauf 
verzichtet worden, vom Arzt die Ausstellung eines Rezepts zu verlangen, um ihm 
die Gefahr zu ersparen, aufsichtsrechtlichen Massnahmen des Kantonsarztes aus-
gesetzt zu werden.  
 

DIGNITAS hatte dem Zürcher Kantonsarzt unverzüglich nach Eingang seines 
Schreibens vom 31. Januar 2008  vorgeschlagen, einstweilen auf seine Position zu 
verzichten und diese einer rechtlichen Überprüfung zuzuführen17, um so die Gefahr 
des Übergangs auf die Helium-Methode zu bannen, und dieses E-Mail ging auch 
dem Leitenden Oberstaatsanwalt des Kantons Zürich in Kopie zu. Beide Instanzen 
haben darauf bis zum heutigen Tage mit keiner Silbe geantwortet. 
 

Aus Kreisen der kantonalen Verwaltung des Kantons Zürich ist uns inzwischen 
vertraulich mitgeteilt worden, in internen Diskussionen habe der Kantonsarzt den 
Standpunkt eingenommen, die Verwendung von Helium interessiere ihn nicht, da 
Helium nicht der Heil- bzw. Betäubungsmittelgesetzgebung unterstehe. Sollte dies 
wirklich die Auffassung des Kantonsarztes sein, dann müssten ernsthafte Zweifel 
an seiner charakterlichen Eignung für dieses Amt angemeldet werden, denn ein 
Kantonsarzt hätte wohl in erster Linie auch übergeordnete Interessen der Volksge-
sundheit – insbesondere die Vermeidung zusätzlicher Suizide und Suizidversuche 
zahlreicher Jugendlicher – bei seiner Tätigkeit in Betracht zu ziehen.  
 

Exkurs 2: Wer soll «Gatekeeper» für das Medikament sein? 
 

Nachdem das Schweizerische Bundesgericht am 3. November 2006 seinen bereits 
erwähnten Entscheid gefällt hat, mit welchem das Recht auf Suizid als jedermann 
zustehendes Menschenrecht anerkannt worden ist, ist die Schweizerische Akade-
mie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) in einem Aufsatz in der Schwei-
zerischen Ärztezeitung17 von Prof. Dr. CHRISTIAN SCHWARZENEGGER wie auch in 
einem Brief von DIGNITAS aufgefordert worden, endlich auch für Fälle von Perso-
nen, die nicht unmittelbar vor dem Lebensende stehen, und die eine Suizidbeglei-
tung wünschen, Richtlinien für Ärzte zu erlassen, damit im Sinne von Art. 11 
BetmG auch für diese Fälle «anerkannte Regeln der medizinischen Wissenschaf-
ten» vorhanden sind.  
 

Die SAMW hat dieses Ansinnen in einer in der Schweizerischen Ärzte-Zeitung 
veröffentlichten Stellungnahme entrüstet zurückgewiesen;18 Ärztinnen und Ärzte 
seien keine Experten für den freiwilligen Tod. Auch die FMH, die Verbindung der 
Schweizer Ärzte, boykottiert die Umsetzung des Bundesgerichtsurteils18, wie auch 
sämtliche Organisationen der Psychiater in der Schweiz20. Damit ist beispielsweise 
die Umsetzung der Vorgaben des Bundesgerichtes für die Freitodbegleitung von 
Menschen mit psychischen Störungen praktisch unmöglich gemacht; der Be-
schwerdeführer, welcher den Entscheid BGE 133 I 58 herbeigeführt hat, hat sich 
deswegen bereits beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen Ver-
letzung von Art. 8 Abs. 1 EMRK beschwert.21 Er hatte bei 170 Psychiatern in der 
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Region Basel angefragt, ob sie ihm für ein ärztliches Fachgutachten zur Verfügung 
stehen würden, doch war kein einziger dazu bereit. Die Bedingung des Bundesge-
richtes als sich als nicht erfüllbar herausgestellt und wirkt dadurch EMRK-widrig. 
 

Damit stellt sich früher oder später jedenfalls die Frage, ob es weiterhin richtig ist, 
die «Gatekeeper»-Funktion für das Medikament bei den Ärzten zu belassen – ins-
besondere wenn diese durch ihre Standesorganisationen unter Druck gesetzt wer-
den, oder ob hier eine Änderung in Aussicht zu nehmen sei.  
 

Das Bundesgericht hatte es im zitierten Entscheid abgelehnt, diese Funktion einer 
Suizidhilfeorganisation – im konkreten Fall DIGNITAS – zu übertragen, unter ande-
rem mit Berufung auf das Internationale Übereinkommen über psychotrope Stof-
fe22, wie auch auf die Bestimmungen des BetmG.  
 

Es hat dabei allerdings übersehen, dass insbesondere das erwähnte Übereinkom-
men in seiner Präambel besonders zum Ausdruck bringt, dass «die Verwendung 
psychotroper Stoffe auf rechtlich zulässige Zwecke zu beschränken» sei, und dass 
lediglich der Missbrauch dieser Stoffe und der dadurch veranlasste unerlaubte Ver-
kehr zu verhüten und zu bekämpfen ist.  
 

Nun ist aufgrund des Bundesgerichtsurteils davon auszugehen, dass der Einsatz 
dieses Mittels zum Zwecke des begleiteten Suizids ohne Weiteres unter die recht-
lich zulässigen Zwecke fällt.  
 

Eines der Mittel, diesen Zweck sicherzustellen, ohne den Missbrauch zu fördern, 
besteht nach Art. 7 lit. b) des Übereinkommens darin, unter anderem für die Vertei-
lung und den Besitz eine besondere Genehmigung oder vorherige Ermächtigung 
vorzuschreiben, wobei dies nach lit. c desselben Artikels streng zu überwachen ist.  
 

In diesem Sinne wäre es im Übrigen auch nach Art. 14a BetmG möglich, den Sui-
zidhilfe-Organisationen eine Bewilligung zu erteilen, welche mit dem Überein-
kommen im Einklang steht; in einer solchen Bewilligung könnten die erforderli-
chen Kautelen enthalten sein, welche zudem sicherstellen, dass die vom Überein-
kommen verlangte strenge Überwachung möglich ist.  
 

Solche Kautelen könnten beispielsweise darin bestehen, dass eine Suizidhilfe-
Organisation das Medikament nur dann einsetzen darf, wenn ein Ersuchen einer 
Person von einem Arzt geprüft worden ist, der in Fällen, in welchen dies möglich 
erscheint, Alternativen vorschlägt – wobei es der Person überlassen bleiben muss, 
ob sie solche in Betracht zieht oder nicht –, sowie wenn ein Arzt als auch eine wei-
tere Person bescheinigen, dass bei der betreffenden Person bezüglich ihres Sterbe-
wunsches keine Anzeichen fehlender Urteilsfähigkeit festgestellt worden sind. 
Weitere Bedingungen einer solchen Bewilligung müssten sich wohl auf das Ver-
fahren der Buchführung über den zulässigen Lagerbestand und den Einsatz zu Frei-
todbegleitungen inklusive Bereitstellung zu Reservezwecken aussprechen. 
 

DIGNITAS führt zurzeit vor dem Bundesverwaltungsgericht ein Verfahren gegen 
die SWISSMEDIC, welche den Erlass einer solchen Bewilligung verweigert hat, mit 
welcher die Organisation ermächtigt werden soll, das Medikament – soweit es von 
Ärzten verschrieben worden ist – zu beziehen, zu lagern und zu gegebener Zeit der 
Person, für die es bestimmt ist, abzugeben – ein Vorgang, der schon heute laufend 
erfolgt, aber strikte und formell betrachtet gegen das geltende BetmG verstösst.  
 



 9 

Nach geltendem Recht dürfen nur Medizinalpersonen diese Stoffe lagern und ab-
geben, sowie selbstverständlich der Patient, der das Mittel vom Arzt ausgehändigt 
erhält. Nun wird aber gerade Natrium-Pentobarbital in letaler Dosis nie dem Pati-
enten direkt ausgehändigt, sondern in aller Regel einem Angehörigen des Teams 
einer Organisation, welche begleitete Suizide anbietet. 
 

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich hat auf Verlangen von EXIT (Deut-
sche Schweiz) in der Zwischenzeit eine höchst bürokratische Lösung23 vorge-
schrieben, welche gegenüber der von uns beantragten Bewilligung keinerlei höhere 
Sicherheit bringt – im Gegenteil: nach bisher unbestätigten Berichten sollen bereits 
zwei Behälter mit Natrium-Pentobarbital, die als Reserve für Begleitungen bei ei-
ner anderen Organisation als DIGNITAS bestimmt gewesen seien, nach Beschlag-
nahme durch Polizeiorgane nicht ordnungsgemäss zurückgeschoben worden und 
somit unkontrollierbar in Verstoss geraten sein. Mit verantwortlich für solche Flops 
ist der Umstand, dass zürcherische Polizeiorgane noch immer vor Ort Gegenstände 
behändigen dürfen, ohne dafür Quittungen abzugeben zu müssen, so dass nicht 
nachgewiesen werden kann, wer seitens der Polizeiorgane welche Gegenstände 
mitgenommen hat und wohin sie verbracht worden sind.  
 

Es ist nicht zu übersehen, dass sich jedenfalls ein Teil der Ärzteschaft sowie die 
Spitzenfunktionäre der FMH und der SAMW dagegen wehren, Suizid-Beihilfe als 
ärztliche Tätigkeit anzuerkennen. Das ist zwar aufgrund von Herkommen und Aus-
bildung der Ärzte durchaus verständlich. Würde man ihre Tätigkeit darauf be-
schränken, Personen, die einen assistierten Suizid wünschen, bloss bezüglich mög-
licher Alternativen zu beraten und im Übrigen nur festzustellen, ob sich Anzeichen 
fehlender Urteilsfähigkeit gezeigt haben, wäre die Ärzteschaft nur noch begutach-
tend und nicht mehr entscheidend tätig.  
 

Allerdings: wo sich die Ärzteschaft weigert, an der Umsetzung der Entscheidung 
des Bundesgerichts bezüglich Personen mit psychischen Störungen mitzuwirken, 
bedarf es unserer Auffassung nach zwingend einer Entscheidung des Gesetz- oder 
Verordnungsgebers, um die Suizidfreiheit mit Inanspruchnahme der medikamentö-
sen Methode auch für diese Personen zu sichern.  
 

Es wäre deshalb sinnvoll und angezeigt, die «Gatekeeper»-Funktion für das Medi-
kament von den Ärzten auf jene Suizidhilfe-Organisationen zu verschieben, welche 
Gewähr dafür bieten, dass Suizidwünsche nicht unbesehen, sondern erst nach sorg-
fältiger Erwägung und – wenn und soweit immer möglich – mit Hilfe ärztlicher 
Beratung erwogen werden. 
 

– Abklärung der Urteilsfähigkeit des Suizidenten 
 

Zu diesem Thema ist zuerst und vor allem darauf hinzuweisen, dass das schweize-
rische Recht die Urteilsfähigkeit des Menschen grundsätzlich als gegeben betrach-
tet24.  
 

Es kann sich somit niemals darum handeln, die Urteilsfähigkeit für einen bestimm-
ten Vorgang generell nachzuweisen, sondern sie wird in aller Regel vorausgesetzt, 
sofern nicht für die Umgebung deutliche Zeichen vorhanden sind, die erhebliche 
Zweifel an der Urteilsfähigkeit zu einer bestimmten Handlung erwecken. Zudem  
ist mit HANS BINDER25 davon auszugehen, dass einem Menschen die Urteilsfähig-
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keit desto weniger abgesprochen werden darf, je bedeutsamer die Sache, um wel-
che es sich handelt, für ihn ist.  
 

Wohl ist das Werk BINDERS schon 1964, also vor 44 Jahren, erschienen, doch hat 
sich seither niemand mehr an der wissenschaftlich schwierigen Nahtstelle zwischen 
Medizin und Recht ausführlich mit diesen Fragen beschäftigt, und es wäre durch-
aus wünschenswert, wenn dies im Lichte der seither erzielten Fortschritte vor allem 
in der Medizin und insbesondere im Bereiche der psychischen Störungen endlich 
wieder einmal geschähe.  
 

Sollten die grundlegenden Auffassungen BINDERS überhaupt jemals revidiert wer-
den müssen, dann wohl am ehesten im Lichte der mittlerweile wohl vollständigen 
Neubewertung der psychischen Störungen seitens der medizinischen Wissenschaf-
ten.  
 

So wird dort heute nicht mehr von «Geisteskrankheit» oder «Geistesschwäche» 
gesprochen; man spricht heute generell nur noch von «psychischen Störungen». 
Dies lässt sich wohl am ehesten in der von der Weltgesundheitsorganisation WHO 
herausgegebenen Klassifizierung der Krankheiten ablesen, die unter dem Begriff 
«ICD-10»26 bekannt ist. In deren fünftem Kapitel unter der Bezeichnung «F» sind 
die psychischen Krankheiten erfasst. 
 

Die oft gehörte Behauptung, jede psychische Störung wirke sich nachteilig oder gar 
zerstörend auf die Urteilsfähigkeit aus, ist vollständig unwissenschaftlich und un-
haltbar – und dies allein schon aus statistischen Gründen: Im Rahmen einer Me-
dienkonferenz  hat  das  «Aktionsbündnis  Psychische  Gesundheit  Schweiz»  am 
24. September 1977 darauf hingewiesen, 25 % der schweizerischen Bevölkerung 
würden im Verlaufe eines Jahres an psychischen Erkrankungen leiden.27 Man geht 
deshalb wohl kaum fehl, zu unterstellen, dass auch diesem Viertel der schweizeri-
schen Bevölkerung weitestgehend und ohne Weiteres die gesetzlich vermutete Ur-
teilsfähigkeit zuzubilligen sein wird. 
 

Es ist deshalb hier zu fragen, welches denn eigentlich der Grund ist, weswegen die 
Frage der Urteilsfähigkeit dermassen  in den Vordergrund gerückt wird.  
 

Die Erklärung ist einfach: Solange die Abklärung von Suiziden, die durch eine Or-
ganisation begleitet worden sind, von Beginn an in den Händen von Strafverfol-
gungsbehörden liegt, anstatt – etwa, wie das im angelsächsischen Bereich der Fall 
ist – in den Händen besonderer «Leichenbeschauer» («Coroner»28), gehen die tätig 
werdenden Strafverfolgungsbeamten entsprechend ihrem gewöhnlichen Denkmus-
ter grundsätzlich in jedem einzelnen Falle von einem Verdacht aus, der wiederum 
im Einzelnen auszuräumen sei. Ihr Denken bewegt sich von allem Anfang an in 
strafrechtlichen Begriffen; der Begriff der Urteilsfähigkeit ist jedoch ein zivilrecht-
licher. Damit ist eben schon der Ansatz schief und damit fehlgeleitet.  
Nicht von ungefähr dürfte der mittlerweile in der Schweiz führende Forscher in 
Grenzbereichen zwischen Medizin und Recht, FRANK TH. PETERMANN, in seinem 
Entwurf eines Suizidpräventionsgesetzes29 für den Fall der Abklärung von durch 
Organisationen begleiteten Suiziden vorgeschlagen haben, solche Fälle «durch ei-
nen besonders ausgebildeten Polizeibeamten» vorerst darauf überprüfen zu lassen, 
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«ob das in der Strafprozessordnung vorgesehene Verfahren bei aussergewöhnli-
chen Todesfällen einzuleiten» sei; «(D)ies ist nur dann erforderlich, wenn sich 
konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein strafrechtliches Delikt vorliegen 
könnte». 
 

Wie, durch wen? 
 

Wie gesagt: Es kann sich nicht darum handeln, die Urteilsfähigkeit festzustellen, 
sondern nur darum, festzustellen, ob Zeichen einer allenfalls vorhandenen Urteils-
unfähigkeit vorhanden sind. Im Normalfall trifft denjenigen, welcher jemandem die 
Urteilsfähigkeit bestreitet, dafür die Beweispflicht. Die Feststellung, dass jemand 
als urteilsfähig erscheint, wird von jeder Person implizit gemacht, welche mit der 
sterbewilligen Person zu tun hat, also von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Organisationen, Ärzten, allenfalls auch Dritten, wie Praxishelferinnen etc. Dies 
sind bei einer solchen Organisation immer mehrere Personen, und nie nur eine al-
lein. 
 

Im Laufe der Vorbereitung einer Freitodbegleitung kommt ein Mitglied mit einer 
Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Organisation in Kontakt, 
sei es brieflich, sei es telefonisch, sei es auch persönlich. Ausserdem sehen der Arzt 
und seine allfälligen Mitarbeiterinnen die Person persönlich und sprechen mit ihr. 
Sollte irgendeiner dieser Personen im Umgang mit dem Mitglied eine Auffälligkeit 
begegnen, würde dies selbstverständlich berichtet und dokumentiert.  
 

Ein letztes persönliches Gespräch findet mit einem sterbewilligen Mitglied unmit-
telbar vor der in Aussicht genommenen Freitodbegleitung statt, in welchem die 
Angehörigen des Begleiterteams von DIGNITAS – dies sind seit dem 1. Januar 2007 
immer zwei Personen – mit dem Mitglied noch einmal dessen Gründe für den Frei-
tod erörtern und abklären, ob weiterhin der Sterbewunsch bestätigt wird. Auch in 
diesen Gesprächen würden Anzeichen fehlender Urteilsfähigkeit ohne jeden Zwei-
fel erkannt, was dann zu einem Innehalten und zu zusätzlichen Abklärungen führen 
würde.  
 

Auch in diesen Gesprächen wird im Übrigen dem Mitglied in aller Regel mehrmals 
eröffnet, es sei selbstverständlich vollständig frei – solange es das Natrium-Pento-
barbital noch nicht getrunken hat –, zu entscheiden, die Begleitung abzubrechen 
und nach Hause zurückzukehren. Dies wird in aller Regel vom Mitglied oft sogar 
sehr heftig abgelehnt. Es hat aber auch Fälle gegeben, in welchen Mitglieder von 
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben; einige sind dann später wieder zu 
einer Begleitung angereist, von anderen wurde nichts mehr gehört. 
 

Was, wenn Zweifel? 
 

Ergeben sich für Teamangehörige von Organisationen Anzeichen einer Urteilsun-
fähigkeit einer sterbewilligen Person, sind diese einerseits zu dokumentieren, an-
derseits sind weitere Beteiligte darauf hinzuweisen, dieser Frage besondere Beach-
tung zu schenken. Dies folgt aus der Überlegung, dass sich dort, wo deutliche An-
zeichen einer fehlenden Urteilsfähigkeit vorliegen, sich das Beweisthema ändert: 
Dann ist die Urteilsfähigkeit nachzuweisen. 
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Suizidhilfe bei psychisch Kranken; Fachgutachten über Urteilsfähigkeit? 
 

Hierzu ist festzustellen, dass das Bundesgericht in seinem Entscheid 133 I 58 ein 
solches Fachgutachten für erforderlich gehalten hat, wenn es um die Suizidbeglei-
tung psychisch Kranker geht. Es hat sich dafür allerdings allein auf das sogenannte 
EXIT-Gutachten30 gestützt, das jedoch insbesondere in seinen psychiatrischen As-
pekten an schwerwiegenden wissenschaftlichen Mängeln krankt.  
 

So ist insbesondere die Auffassung, in jedem Falle einer psychischen Störung sei 
ein fachärztliches Gutachten erforderlich, wenn einem in dieser Weise gestörten 
Menschen mit einem begleiteten Suizid geholfen werden soll, schon deswegen ab-
zulehnen, weil derselbe Autor, welcher für diese Aussage im Gutachten verant-
wortlich ist – MARTIN KIESEWETTER –, mit jenem identisch ist, welcher schliess-
lich namens der Schweizerischen Gesellschaft für Forensische Psychiatrie Ärzte 
dringend davor gewarnt hat, überhaupt solche Gutachten zu schreiben.31 Man muss 
deshalb annehmen, dass KIESEWETTER im Grunde seines Herzens gar nie bereit 
war, der Suizidbegleitung psychisch Kranker zuzustimmen, und dass er die drei 
anderen – nicht-psychiatrischen – Gutachter mit seiner Forderung auf fachärztliche 
Gutachten schlicht übertölpelt hat. In dem Gutachten fällt im Übrigen auch auf, 
dass für dessen Schlussfolgerungen äusserst wesentliche medizinisch-psychiatri-
sche Behauptungen in keiner Weise wissenschaftlich belegt worden sind.32  
 

– Findet ein Beratungsgespräch statt? 
 

In jedem einzelnen Falle, in welchem Mitglieder von DIGNITAS ein Ersuchen um 
Vorbereitung einer Freitodbegleitung anbringen, wird bereits von den Angehörigen 
des Teams erwogen, ob dem Mitglied auch anders als durch den Tod geholfen 
werden könnte. Bereits in ersten telefonischen Gesprächen wird – wenn etwa an-
haltende Schmerzen zum Todeswunsch geführt haben – nach der Schmerzmedika-
tion gefragt, und allzu oft muss festgestellt werden, dass zahlreiche Ärzte sich of-
fensichtlich im Bereich der Analgesie nicht ausreichend auskennen oder aber wirk-
same (und teurere) Analgetika möglicherweise aus administrativ-fiskalischen 
Gründen (vor allem in Deutschland!) nicht verordnen.  
 

Zeichnen sich solche Möglichkeiten ab, wird das mit dem Mitglied telefonisch, 
schriftlich oder auch persönlich diskutiert. Ein solches Gespräch wird in diesen 
Fällen schliesslich auch beim Arzt geführt, wenn sich das Mitglied entschlossen 
hat, den Arzt aufzusuchen. 
 

Aufzeigen von Alternativen? 
 

Wie bereits weiter vorne aufgeführt, werden dann, wenn Alternativen bestehen, 
solche immer aufgezeigt und häufig auch angenommen. Dies erfolgt einerseits 
durch Angehörige unseres Teams – so etwa durch den Hinweis auf spezialisierte 
Schmerzkliniken –, aber auch und vor allem durch die mit einem Fall befassten 
Ärzte, und dies meist lange vor einem allfälligen Besuch des Mitglieds beim rezep-
tierenden Arzt.  
 

Dies gilt auch und besonders für die Alternative der palliativen Möglichkeiten – 
insbesondere der palliativen Sedierung bei Personen, die sich bereits in einem ter-
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minalen Stadium mit Aussicht auf verhältnismässig rasch erfolgenden natürlichen 
Exitus befinden –, die noch vielen Ärzten auch in der Schweiz nur ungenügend be-
kannt ist. Bisher kennt von den Schweizerischen Hochschulen nur gerade die Uni-
versität Lausanne einen Lehrstuhl für Palliativmedizin. 
 

Angemessene Bedenkzeit? 
 

Wir betrachten die Forderung nach angemessener Bedenkzeit ohne Weiteres schon 
deshalb als erfüllt, weil die grundsätzliche Zusage, ein Rezept für das Medikament 
auszustellen – das «provisorische grüne Licht» –, in aller Regel schon aufgrund des 
schriftlichen Verfahrens auf der Grundlage ausreichender medizinischer Unterla-
gen des Mitglieds erfolgt.  
 

Unumstösslicher Beweis dafür ist wohl der Umstand, dass nach dieser Mitteilung 
des «provisorischen grünen Lichts» bei einer Grosszahl von Mitgliedern, die vor-
her den Antrag auf Freitodbegleitung gestellt haben, ein Umdenken Platz greifen 
kann. Es wird dadurch bewirkt, dass ihnen durch diese Zusage wieder eine Wahl-
möglichkeit eröffnet worden ist: sie können wählen zwischen dem Abwarten und 
Beobachten der Weiterentwicklung ihrer Situation, oder dem sofortigen nächsten 
Schritt. Das Wissen darum, dass sie dann, wenn ihre Lage für sie wirklich unerträg-
lich geworden sein sollte, ohne weitere Schwierigkeiten irgend wann einmal in der 
Zukunft die Freitodbegleitung erhalten können, oder aber die Freitodbegleitung im 
Anschluss an das «grüne Licht» ohne weitere Wartefrist in Anspruch nehmen zu 
können, wirkt für sie befreiend.  
 

Das schnelle weitere Vorgehen findet in aller Regel in Fällen statt, die von vorn-
herein als terminal zu umschreiben sind; eine nicht unerhebliche, aber bisher statis-
tisch nicht erfasste Anzahl von Fällen zeichnet sich auch dadurch aus, dass Mit-
glieder verhältnismässig rasch nach der Mitteilung des «provisorischen grünen 
Lichts» selber loslassen und natürlicherweise sterben können, weil die Spannung, 
ob sie ihr Leiden wirklich bis zu einem bitteren «natürlichen» Ende aushalten müs-
sen, durch diese Mitteilung schlagartig weggefallen ist. Bei Personen mit psychi-
schen Störungen hat DIGNITAS hingegen eine Karenzfrist von mindestens zwei 
Monaten im Anschluss an das «definitive grüne Licht» (Rezeptierung durch den 
Arzt nach Gespräch) vorgeschrieben. 
 

– Besondere Sorgfaltspflichten, wenn Person keinen Wohnsitz in der Schweiz 
hat? 
 

Hierzu ist in erster Linie darauf hinzuweisen, dass aufgrund der Anerkennung des 
Rechts auf Suizid als Menschenrecht im Sinne von Art. 8 Abs. 1 EMRK durch das 
Bundesgericht eine Unterscheidung nach Wohnsitz einer Person eine unzulässige 
Diskriminierung im Sinne von Art. 14 EMRK darstellen würde. Es besteht insbe-
sondere bei Instanzen, welche dem sogenannten «Sterbetourismus» feindlich ge-
genüberstehen, eine Tendenz, genau diese Diskriminierung auf dem Umwege über 
vordergründig einleuchtende Bedingungen zu bewerkstelligen – etwa zu verglei-
chen den technischen Handelshemmnissen, die rein zu gewerbepolitischen Ab-
schottungszwecken aufrecht erhalten werden. 
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Wir erachten die Sorgfaltspflichten in gleicher Weise gegeben, unabhängig davon, 
ob jemand seinen Wohnsitz in der Schweiz oder anderswo hat. Selbstverständlich 
müssen die medizinischen Unterlagen, die uns eingereicht werden, in einer Sprache 
vorliegen, welche für die Ärzte, die sich damit befassen, verständlich ist; allenfalls 
sind dafür Übersetzungen erforderlich. Da aber in der Regel in fast allen Fällen 
englische oder französische ärztliche Dokumente vorgelegt werden können, gibt es 
in diesem Bereich keinerlei Probleme. 
 

Insbesondere in Ländern, aus welchen zahlreiche Mitglieder von DIGNITAS Frei-
todbegleitungen beantragen – wie Deutschland oder England – verfügen wir über 
dortige Ärzte und «zugewandte Orte», die erforderlichenfalls vor Ort Gespräche 
mit Mitgliedern führen und Abklärungen vornehmen, doch gibt es auch in andern 
Ländern derartige Beziehungen. 
 

So findet zurzeit in Australien ein Strafprozess gegen zwei Frauen statt, die einem 
alten Mann zum Suizid verholfen haben, indem eine von ihnen nach Mexiko ge-
reist ist, um dort leicht erhältliches Natrium-Pentobarbital (für Veterinäre) zu be-
schaffen.33 Dessen Antrag auf Freitodbegleitung bei uns war aufgrund von beson-
deren Berichten eines mit uns befreundeten australischen Arztes durch uns abge-
lehnt worden, da wir befürchtet hatten, dass das Alzheimer-Stadium, in welchem 
sich der Mann befunden hatte, das Risiko barg, dass ihm der hiesige Arzt nach dem 
Gespräch die Ausstellung des Rezepts verweigert, weil er an seiner Urteilsfähigkeit 
zweifeln könnte. Der australische Arztbericht besagte nämlich, der Mann könne 
nicht mehr angeben, wie viele Kinder er habe, und welchen Geschlechts sie seien. 
DIGNITAS wollte diesem Mitglied das als unerträglich eingeschätzte Risiko erspa-
ren, nach einer Reise um die halbe Welt allenfalls wieder nach Hause geschickt zu 
werden.  
 

– Welche Dokumente werden über die einzelne Suizidbegleitung erstellt? 
 

Einerseits werden bei uns für jeden einzelnen Fall, in welchem ein Mitglied die 
Vorbereitung einer Freitodbegleitung beantragt, die einzelnen Schritte in einer 
EXCEL-Tabelle festgehalten; für die konkrete Freitodbegleitung werden eine so 
genannte FTB-Akte und ein FTB-Protokoll geführt, und die sterbewillige Person 
unterzeichnet unmittelbar vor dem Beginn einer Freitodbegleitung eine Freitod-
Erklärung. Erforderlich ist sodann auch eine Bevollmächtigung und Beauftragung 
der Organisation für den Fall, dass diese anschliessend den Verkehr mit dem zu-
ständigen Zivilstandsamt und den Bestattungsorganen zu erledigen hat. 
 

Von besonderer Bedeutung für uns ist das seit einigen Jahren eingeführte Quali-
tätssicherungs- und Überwachungssystem. Nach jeder Freitod-Begleitung füllen 
die beteiligten Angehörigen des Begleiter-Teams einen Fragebogen aus, auf wel-
chem sie Besonderheiten notieren und auch den Umgang mit den Behörden bewer-
ten. Einige Zeit nach einer Freitod-Begleitung senden wir Personen, welche als 
Angehörige oder Freunde anwesend waren, ebenfalls einen Fragebogen und bitten 
sie, die Tätigkeit unserer Organisation sowie die Art und Weise der Betreuung 
durch die Angehörigen unseres Begleiter-Teams zu bewerten.  
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Die eingegangenen Bewertungsunterlagen werden von Zeit zu Zeit ausgewertet 
und zu Berichten zusammengestellt, die wir unseren Destinatär-Mitgliedern zusen-
den und auch im Internet veröffentlichen.34 Sie können daraus die Bewertung unse-
rer Dienstleistungen entnehmen. Ganz besonders dankbar sind wir für kritische 
Bemerkungen; sie helfen uns, erkannte Mängel zu beseitigen, Verbesserungen zu 
prüfen und unsere Dienstleistungen zu optimieren. 
 

Die bisherigen Auswertungen haben insgesamt gute bis sehr gute Ergebnisse gezei-
tigt. In aller Regel werden Professionalität der Dienstleistung, Freundlichkeit und 
Zuneigung unserer Team-Mitglieder ganz hervorragend beurteilt; nur sehr selten 
haben die Menschen, welche uns bewerten, Anlass zu Kritik oder Beschwerden.   
 

– Lokalitäten für den begleiteten Suizid / Schutz der Öffentlichkeit? 
 

Es darf wohl als zutreffend angenommen werden, dass sich alle Menschen im 
Grunde stets wünschen, dereinst in ihrem eigenen Bett, ihrer eigenen Wohnung,  
umgeben von ihren Angehörigen, Abschied nehmend, sterben zu können. Doch 
leider sieht die Realität heute in weiten Teilen Europas anders aus; Sterben findet 
in Pflege- und Altersheimen sowie Krankenhäusern statt, oft beinahe anonym, und 
meist ohne Beistand eigener Nächster. 
 

Solange die wenigsten Staaten eine ähnlich liberale Regelung kennen, wie sie in 
der Schweiz vorhanden ist, wird es deshalb unumgänglich sein, dass Menschen aus 
solchen Ländern hierher reisen, um bei uns einen begleiteten Suizid durchführen zu 
können. Sie preisen immer wieder die Schweiz als den einzigen Hort der Freiheit! 
 

Nach unserer Vorstellung sollte die dafür benutzte Lokalität möglichst dem ähnlich 
sein, was sich Menschen wünschen: in einem Privathaus, einer Wohnung, sterben 
zu können. 
 

DIGNITAS konnte dies vom 1. Mai 1999 bis zum 30. September 2007 an der Ger-
trudstrasse 84 in Zürich so anbieten. Das Wohnhaus, in welchem wir zu Beginn 
eine Eineinhalb-Zimmerwohnung im 4. Stock gemietet hatten, weist insgesamt 16 
Ein- und Eineinhalbzimmerwohnungen sowie zwei Ateliers auf; später mieteten 
wir noch ein frei werdendes Atelier im Erdgeschoss hinzu. Wir arbeiteten dort 
während vieler Jahre problemlos, bis sich Medien sowie der sonst eher bedeutungs-
lose Präsident des Quartiervereins Zürich-Wiedikon einzumischen begannen. Erst 
von da an begann auch eine Mieterin, die schon jahrelang im Hause wohnte, gegen 
uns zu agitieren. Es kann nicht ausgeschlossen werden und muss sogar als wahr-
scheinlich gelten, dass sie zu diesem Zwecke instrumentalisiert worden ist. 
 

Anfänglich wurde die Verladung des Sarges in den Leichenwagen noch vor dem 
Hause auf der Strasse abgewickelt; später wurde dieser Vorgang jedoch in den Hin-
terhof verlegt, so dass er von der Strasse aus nicht mehr sichtbar war.   
 

Zufolge der Angriffe des Quartiervereinspräsidenten meldete sich die Baubehörde  
und machte geltend, für die Benützung der Eineinhalbzimmerwohnung im 4. Stock 
sei eine «Baubewilligung» notwendig, weil die Räume gewerbsmässig genutzt 
würden und im Quartier ein Wohnanteil von 90 % vorgeschrieben sei.  
 

Diese Situation veranlasste in der Folge die Vermieterin, die Verträge an der Ger-
trudstrasse 84 in Zürich per Ende September 2007 zu kündigen. Vorsorglich bean-
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tragte DIGNITAS bei der Mietschlichtungsbehörde eine Mieterstreckung. Gleichzei-
tig jedoch bemühten wir uns, die vertragliche Vereinbarung einzuhalten und ver-
tragsgemäss auszuziehen. 
 

Die Suche nach neuen Räumen erwies sich als äusserst schwierig. Trotz intensiv-
ster Suche nach Mieträumen ergab sich keinerlei konkretes Ergebnis. Keine einzige 
Immobilienverwaltung, die wir anfragten, hat je zurückgerufen; niemand, den wir 
konkret bezüglich eines ausgeschriebenen Angebotes angefragt haben, stimmte 
dem Abschluss eines Mietvertrages zu.  
 

Nachdem sich die Medien auch dieser Problematik zugewandt hatten, wandte sich 
der Eigentümer einer Eigentumswohnung in einer seit Jahrzehnten bestehenden 
Überbauung in Stäfa an uns und bot uns seine Eigentumswohnung zur Miete an. 
Also wurde ein Mietvertrag mit Beginn ab 1. Oktober 2007 abgeschlossen; zuvor-
kommender Weise durften wir die ohnehin leer stehende Wohnung schon vorher 
benutzen.  
 

Zufolge der Opposition, die sich seitens einiger dortiger Nachbarn ergab – darunter 
je eine ehemalige Gemeinderätin und ein aktiver Gemeinderat von Stäfa –, welche 
zusätzlich die sensationsgierigen Medien auf den Plan riefen, griff der Gemeinderat 
Stäfa mit einer baurechtlichen Verfügung ein, die uns mit sofortiger Wirkung die 
Benutzung der Wohnung für Suizidbegleitungen untersagte.  
 

Diese Verfügung war vom Gemeinderat Stäfa am 19. September 2007 bei der Post 
aufgegeben, uns aber – innerhalb der gesetzlichen Abholfrist für eingeschriebene 
Postsachen von sieben Tagen – erst am 26. September 2007 zugestellt worden. 
Noch bevor wir diese Verfügung am Nachmittag des 26. Septembers 2007 auf der 
Post abgeholt hatten, hatte der Gemeinderat Stäfa die polizeiliche Versiegelung der 
Wohnung angeordnet und vollziehen lassen. Alle seine diesbezüglichen Verfügun-
gen sind in Verletzung der Vorschrift des zürcherischen Verwaltungsrechtspflege-
gesetzes ergangen, wonach der Adressat einer Verfügung zuerst anzuhören sei.35 
Im «Tages-Anzeiger»36 liess der Stäfner Gemeindeschreiber verlauten, sein Vorge-
hen sei möglicherweise nicht ganz legal, wohl aber legitim gewesen . . . 
 

Da für den 26. September 2007 in Stäfa eine Freitodbegleitung vorgesehen war, die 
Wohnung jedoch nicht benutzt werden konnte, stellte der Generalsekretär von 
DIGNITAS sofort sein Wohnzimmer zu diesem Zwecke zur Verfügung. Dort wur-
den in der Folge zwei Freitodbegleitungen durchgeführt; wiederum unter massiver 
und überaus störender, weil in die Privatsphäre eingreifender Medienbelagerung. 
Selbst das Schweizer Fernsehen DRS belagerte das Haus mit einer auf der Strasse 
aufgebauten Kamera während sieben Stunden! In der Folge untersagte DIGNITAS 
sämtlichen Nachrichtenmedien des Schweizer Fernsehens DRS jegliche weitere 
wie immer auch geartete Kontaktaufnahme und drohte für den Fall der Zuwider-
handlung Persönlichkeitsverletzungsklage an. 
 

Der Gemeinderat von Maur reagierte in der Folge analog wie jener von Stäfa; ohne 
die gesetzlich vorgeschriebene vorherige Anhörung wurde mit sofortiger Wirkung 
baurechtlich die Benutzung des Wohnzimmers für Freitodbegleitungen untersagt, 
ohne dass wirklich eine Lage vorhanden war, welche zeitlich unmittelbares Ein-
schreiten erforderlich gemacht hätte. Damit war DIGNITAS nicht mehr in der Lage, 
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Freitodbegleitungen in eigenen Räumen durchzuführen. Um die Tätigkeit des Ver-
eins nicht einstellen zu müssen, blieb keine andere Möglichkeit, als in Hotelzim-
mer auszuweichen. Zwei deutsche Mitglieder, die eine Freitodbegleitung verlangt 
hatten, wollten jedoch nicht in anonymen Hotelzimmern ihr Leben beenden, son-
dern schlugen ihrerseits vor, sie in ihren Fahrzeugen, mit denen sie in die Schweiz 
reisten, zu begleiten. Diesem ausdrücklichen Wunsche standen keinerlei fremde 
Interessen im Wege.  
 

Als Standort für die Begleitung wurde die grosse Waldlichtung «Guldenen» auf 
Gebiet der Gemeinde Maur neben dem seit vielen Monaten geschlossenen Restau-
rant «Waldhof Guldenen» gewählt, welches der Zürcher Kantonalbank gehört. Der 
daraus entstehende Medien-Hype veränderte schliesslich die Wahrheit sogar der-
massen, dass die deutsche Justizministerin Brigitte Zypries von einem «Parkplatz 
an der Autobahn» sprach. Der Satiriker Georg Schramm liess anlässlich der Ver-
leihung des Bayerischen Kabarettpreises 2008 in München gar etwas von einem 
«Parkplatz am Zürcher Hauptbahnhof» verlauten. 
 

In dieser Situation meldete sich wiederum spontan der Beherrscher einer Aktienge-
sellschaft, welcher ein ehemaliges Industriegebäude in Schwerzenbach gehört, und 
bot darin gut geeignete Räume an, die von DIGNITAS sofort gemietet wurden. Al-
lein, auch dem Gemeinderat von Schwerzenbach passte es nicht, dass in seiner 
Gemeinde Menschen aus dem Ausland kommen, um dort ihr Leben zu beenden; 
auch er intervenierte mit einer analogen baurechtlichen Verfügung und untersagte 
den Betrieb mit sofortiger Wirkung, und zwar wiederum ohne vorherige Anhörung. 
Dadurch war DIGNITAS erneut auf Hotels angewiesen. In der Folge hat jedoch das 
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich die Schwerzenbacher Verfügung als 
rechtswidrig erkannt und erklärt, sofern man die Tätigkeit von DIGNITAS als 
Dienstleistungsbetrieb betrachte, der gewerblich tätig sei, bedürfe dieser in einer 
Industrie- oder Gewerbezone keiner baurechtlichen Bewilligung; die Frage einer 
allfälligen ideellen Immission stelle im Übrigen keine Frage des Baurechtes, son-
dern des Zivilrechtes dar.37  
 

Damit stand der Wiederaufnahme der Tätigkeit in den Räumen in Schwerzenbach 
nichts mehr im Wege; eigenartig berührte allerdings das Wissen darum, dass der 
Gemeinderat von Schwerzenbach dem unmittelbar benachbarten grössten Bordell 
der Schweiz sämtliche notwendigen Bewilligungen in denkbar kürzester Zeit erteilt 
hatte, wodurch seither erheblicher Ziel-, Quell- und Stossverkehr verursacht wor-
den ist; ausgerechnet in der Frage der Tätigkeit von DIGNITAS hatte derselbe Ge-
meinderat jedoch sein Verbot damit begründet, sie führe zu einer Vergrösserung 
des motorisierten Verkehrs in Schwerzenbach. Difficile est satiram non scribere. 
 

Die Frage der Räume für die Freitodbegleitungen stellt sich im Übrigen für DIGNI-
TAS mittlerweile erneut. Vor der Durchführung der vier Freitodbegleitungen mit-
tels Heliums war diese Methode dem Hauseigentümer erläutert worden, ohne dass 
dieser dagegen Einwendungen erhoben hätte. Nach der dritten Helium-Begleitung 
ist jedoch aus der Zürcher Staatsanwaltschaft gegenüber Medien die völlig falsche 
Behauptung aufgestellt worden, es handle sich dabei um ein «qualvolles Ersticken» 
und einen «mehrere zehn Minuten lang dauernden Todeskampf». Die in der Folge 
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in den aufheulenden Medien erschienenen Horrorberichte, angereichert mit Foto-
grafien aus einer amerikanischen Zeitschrift für Rechtsmedizin über einen einsa-
men Helium-Suizid einer uns unbekannten Person in einem Hotel im Kanton Aar-
gau, führten schliesslich dazu, dass der Gebäudeigentümer DIGNITAS so rasch als 
möglich los werden wollte. Am Osterdienstag, 25. März 2008, kündigte er die Räu-
me per Ende April 2008.  
 

In der Folge reichte DIGNITAS bei der Mietschlichtungsstelle des Bezirksgerichts 
Uster ein Begehren um Mieterstreckung ein; das Bezirksgericht Uster orientierte 
seinerseits die beiden Parteien, die kurze Kündigungsfrist widerspreche der zwin-
genden Bestimmung von Art. 266d OR, in welcher als Minimalkündigungsfrist für 
geschäftlich genutzte Räume sechs Monate vorsieht.  
 

DIGNITAS ist somit erneut auf der Suche nach Räumen; nach Möglichkeit wird 
versucht, eine Liegenschaft käuflich zu erwerben, doch hat sich bereits die Schwie-
rigkeit gezeigt, einen solchen Kauf zu finanzieren. Eine Bank und eine Versiche-
rungsgesellschaft haben eine sonst übliche Finanzierung sogar für den Fall abge-
lehnt, dass eine geeignete Liegenschaft nicht durch den Verein selbst, sondern 
durch eine habhafte Privatperson erworben wird, welche sie dann DIGNITAS miet-
weise zur Verfügung stellen will. Da wurden «Reputationsschäden» befürchtet – 
wobei immerhin anzumerken wäre, dass die entscheidenden Reputationsschäden 
für solche Institute in den letzten Jahren in aller Regel auf deren eigenen Organe 
zurückzuführen waren . . . 
 

Der Umstand, dass zwar eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung die Mög-
lichkeit der Sterbehilfe auf dem Wege des begleiteten Suizids befürwortet, führt 
nicht dazu, dass die Menschen bereit sind, dies auch in ihrer näheren Umgebung zu 
dulden. Das Phänomen ist in der Soziologie als «not in my backyard»-Problem be-
kannt.39 
 

DIGNITAS achtet bei seiner Tätigkeit darauf, alle Vorgänge möglichst diskret ab-
zuwickeln. Dazu gehört, dass wenn immer möglich sowohl der Personenumschlag 
als auch der übrige Umschlag hinter verschlossenen Türen und von aussen nicht 
sichtbar erfolgen kann.  
 

– Stellungnahme zu den Vorschlägen der Nationalen Ethikkommission im Be-
reich Humanmedizin NEK 
 

Befremdlicherweise hat die NEK ihre Vorschläge beschlossen, ohne jemals mit 
DIGNITAS Kontakt aufgenommen zu haben; hingegen waren bei einer ihrer Sitzun-
gen, in welchen es ausgerechnet um diese Vorschläge ging, die ehemalige Stell-
vertreterin des Generalsekretärs von DIGNITAS, Frau Soraya Wernli – die seit ih-
rem abrupten Ausscheiden im März 2005 nicht müde wird, DIGNITAS und dessen 
Leiter mit erfundenen Vorwürfe zu verleumden –, sowie der Leitende Oberstaats-
anwalt des Kantons Zürich eingeladen. Die Vorgehensweise der NEK entspricht 
damit nicht dem Standard, welchen wir in der Eidgenossenschaft gewohnt sind, 
dass nämlich die Direktbetroffenen jedenfalls vorher angehört werden. Es bestehen 
somit dieser Ethikkommission gegenüber nur schon entsprechende ethische Be-
denken. Interessanterweise hat die NEK im Übrigen diese Arbeiten entgegen dem 
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Willen des damaligen Justizministers und ohne Budget seitens des Bundes durch-
geführt; es ist bisher unklar geblieben, wer diese Arbeiten der NEK und aus wel-
chem Interesse finanziert hat.  
 

Angesichts des Umstandes, dass in der NEK insbesondere auch Vertreter der ka-
tholischen Kirche sitzen, deren Schweizerische Bischofskonferenz unmittelbar 
nach ihrer Niederlage in der eidgenössischen Volksabstimmung über die Frage der 
Einführung der Fristenlösung im Bereich des Schwangerschaftsabbruchs ein gegen 
30 Seiten starkes «Pastoralschreiben»39 veröffentlicht hat, das sich gegen die Ster-
behilfe wendet, lässt sich allerdings dieses Vorgehen der Kommission durchaus 
rational erklären. 
 

Was nun deren Ergebnisse anbelangt, so ist zuerst einmal festzuhalten, dass sowohl 
deren Stellungnahme 9/2005 als auch die Stellungnahme 13/2006 lange vor dem 
Entscheid des Bundesgerichtes vom 3. November 2006 ergangen sind. Damit 
konnte die NEK die Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtes, wonach das 
Recht bzw. die Freiheit auf Suizid ein europäisch garantiertes Menschenrecht dar-
stellt, noch gar nicht berücksichtigen. So sind denn ihre Empfehlungen Nr. 4.2, 
wonach der Suizidwunsch aus einem schweren, krankheitsbedingten Leiden ent-
standen sein muss, als auch Nr. 4.7, wonach persönliche, mehrmalige Kontakte und 
intensive Gespräche unabdingbar seien, EMRK-widrig. Die Empfehlung 4.2 steht 
im Widerspruch zur Voraussetzungslosigkeit eines Menschenrechts; die Empfeh-
lung 4.7 steht im Widerspruch zu Art. 14 EMRK, weil darin ein sachlich nicht be-
gründetes Kriterium aufgestellt wird, welches lediglich dazu dienen soll, Personen 
mit Wohnsitz im Ausland von der Inanspruchnahme einer Freitodbegleitung in der 
Schweiz fernzuhalten.  
 

Sachlich falsch ist sodann die Empfehlung 4.1; sie beruht auf der falschen Auffas-
sung, es bedürfe eines Nachweises der Urteilsfähigkeit. Damit, dass die Empfeh-
lung wiederum auch auf die Distanz zwischen Wohnort der sterbewilligen Person 
und Sitz der Organisation abstellt, soll auch hier lediglich ein Hindernis für die Be-
gleitung von Personen aus dem Ausland aufgestellt werden, welches sachlich in 
keiner Weise gerechtfertigt ist und somit wiederum gegen Art. 14 EMRK verstösst.  
 

Die Empfehlung 4.5, welche verlangt, der Wunsch zum Suizid müsse frei von äus-
serem Druck zustande gekommen sein, stellt im Wesentlichen Augenwischerei dar. 
Der Berner Strafrechts-Emeritus Prof. Dr. GUNTHER ARZT hat zutreffend darauf 
hingewiesen, dass «(f)ast nichts, das wir tun, . . . ohne äusseren Druck (geschieht)». 
Er hat schliesslich auch beklagt, dass versucht wird, eine «Risikovermeidungsbü-
rokratie» aufzubauen und schliesslich erklärt: «Beratungen aller Art sind ausseror-
dentlich populär, der Mensch mag in der Demokratie theoretisch der Souverän 
sein, praktisch wird er als ewiges Kind behandelt.»40 
 

Man wird sich darüber klar werden müssen, dass die gegenwärtige «Ethikwelle» 
nichts weniger und vor allem einen Versuch insbesondere religiös gebundener 
Kreise darstellt, die auf religiöser Basis verloren gegangene Hoheit über die «un-
mündigen Menschen» oder über die des «Hirten» bedürftigen «Schafe» durch die 
Hintertüre der Ethik wieder zurück zu erlangen.  
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3. Person der Suizidbegleiter 
 

Rekrutierung/Auswahlkriterien 
 

DIGNITAS ist am 17. Mai 1998, einen Tag nach der katastrophalen Generalver-
sammlung von EXIT (Deutsche Schweiz) vom 16. Mai 1998 in Zürich, gegründet 
worden, und die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des dortigen Begleiter-
Teams hatten damals spontan zu DIGNITAS gewechselt. Damit besass die neue Or-
ganisation von Anfang an Freitodbegleiterinnen und -begleiter, die über ein erheb-
liches Mass an Erfahrung verfügt haben. Mit zu diesen Personen der ersten Stunde 
gehörte eine patentierte Krankenschwester, die auch diplomierte Sozialbegleiterin 
ist, sowie jene langjährige Begleiterin, welche über ihre Erfahrungen in einem 
Buch berichtet hatte.41 
 

Nach und nach ist dieses Team gewachsen. In der Regel wurden die Neuzugänge 
von bisherigen Begleiterinnen und Begleitern aufgrund ihrer persönlichen Kennt-
nisse von Drittpersonen in Vorschlag gebracht.  
 

Wir achten bei der Rekrutierung insbesondere darauf, dass Personen, welche in das 
Freitod-Begleiterteam aufgenommen werden sollen, sich insbesondere durch ein 
hohes Mass an Empathie gegenüber unseren Hilfe suchenden Mitgliedern aus-
zeichnen. Ist Pflegeerfahrung vorhanden, ist dies durchaus erwünscht, jedoch kei-
neswegs Bedingung. Der Umstand, wonach wir bei Begleitungen immer zwei Per-
sonen einsetzen, erlaubt es uns in Fällen, in welchen Pflegeerfahrung wichtig ist, 
durch entsprechende Personaldisposition dafür zu sorgen, dass dieser Bedarf ge-
deckt werden kann.  
 

Weiter erachten wir es als von Vorteil, wenn Bewerber nicht über eine «einspuri-
ge» Biographie verfügen; eine «Patchwork»-Biographie, welche vielfältige Erfah-
rungen auf unterschiedlichen Gebieten – sowohl fachlich als auch geographisch – 
zur Folge hat, ist erfahrungsgemäss von grossem Vorteil, weil genau dadurch 
Selbst-, Sozial-, Fach- und Methodenkompetenzen entwickelt worden sind, die sich 
in der erforderlich hohen Handlungskompetenz eines Sterbebegleiters oder einer 
Sterbebegleiterin wiederfinden. Selbstverständlich sind wir auch daran interessiert, 
dass ein erheblicher Teil unserer Begleiterteams sprachengewandt ist, arbeiten wir 
doch grundsätzlich in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. 
 

Ausbildung? 
 

Die spezifische Ausbildung als Freitod-Begleiter erfolgt in aller Regel mittels 
«Learning by doing». Bewerber für das Begleiter-Team werden zuerst in der Weise 
in die Tätigkeit eingeführt, dass sie bei einer Reihe von Begleitungen, die von zwei 
bisherigen Teamangehörigen durchgeführt wird, anwesend sind. Zeigt sich dann, 
dass sie für diesen Dienst geeignet sind, arbeiten sie bei späteren Begleitungen in 
zweiter Position bei einer grösseren Anzahl von Begleitungen mit. In der späteren 
Ausbildung übernehmen sie schliesslich die erste Rolle, wobei die erfahrene Be-
gleitperson die zweite Position einnimmt, gleichzeitig aber kontrolliert, ob die 
Aufgabe der ersten Position richtig durchgeführt wird. Ist dies mehrmals der Fall, 
kann die neu eingeführte Kraft künftig Begleitungen in erster Position leiten. 
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Die Angehörigen des Begleiter-Teams treffen sich im Übrigen regelmässig, um 
einerseits die Handhabung technischer Geräte, die bei gewissen Begleitungen eine 
wichtige Rolle spielen (Schmerzpumpe; Netzterminator) zu erlernen oder zu repe-
tieren, und um anderseits in  Diskussion innerhalb der Gruppe selbst Schwachstel-
len zu erkennen und zu verbessern. Dabei werden immer auch Vorschläge zum 
Ausbau und zur Verbesserung der bestehenden Dienstleistungen mit berücksich-
tigt. 
 

Supervision? 
 

Von Seiten der Organisation ist den Angehörigen des Begleiter-Teams gelegentlich 
Supervision angeboten worden für den Fall, dass ein entsprechendes Bedürfnis be-
stehen sollte, doch ist dieses Angebot bisher seitens der Angehörigen des Teams 
nie beansprucht worden. Hingegen findet Intervision und kollegiale Beratung statt; 
auch der Austausch an Teamsitzungen darf nicht unterschätzt werden, und schliess-
lich hat eine professionell begleitete Teamentwicklung die interne Zusammenar-
beit, die Vertrauensbasis und gegenseitige Unterstützung zusätzlich gestärkt. 
 

Zumutbare Zahl der Begleitungen? 
 

Die Frage nach einer zumutbaren Zahl der Begleitungen (je Angehörigen des Be-
gleiter-Teams) ist vom Leitenden Oberstaatsanwalt des Kantons Zürich ins Spiel 
gebracht worden, und zwar einzig und allein in der Absicht, die Kapazität des Be-
gleiter-Teams von DIGNITAS wenn immer möglich zu verringern, so wie ja auch 
die Kapazität der Ärzte, die DIGNITAS zur Verfügung stehen, seitens der zürcheri-
schen Behörden zu verringern versucht wird.  
 

Sicher ist, dass es diesbezüglich keiner Normierung bedarf; unsere Mitglieder des 
Begleiter-Teams sind grundsätzlich frei, angebotene Freitod-Begleitungen anzu-
nehmen oder abzulehnen.  
 

Es zeigt sich sodann, dass die Durchführung einer grösseren Zahl von Freitod-
Begleitungen durch einen Angehörigen des Begleiter-Teams durchaus wünschens-
wert ist, und zwar deswegen, weil diese Team-Angehörigen dadurch über einen 
immer grösser werdenden Erfahrungsschatz verfügen. Dies wiederum hilft, den 
hohen Qualitätsstandard unserer Begleittätigkeit nicht nur zu halten, sondern auch 
noch zu verbessern.  
 

3. Exkurs: Private Begleiter oder ärztliche Begleitung? 
 

Vor allem in der deutschen Debatte flackert ab und zu die Idee auf, man müsse or-
ganisierte Suizid-Beihilfe verbieten und lediglich private Beihilfe zwischen nahe 
verwandten oder bekannten Personen zulassen; anderseits gibt es Kreise, welche 
die Auffassung vertreten, eine solche Tätigkeit sollte generell Ärzten vorbehalten 
werden. 
Dazu ist zu sagen, dass die Qualität der Beihilfe zum Suizid im Wesentlichen da-
von abhängig ist, ob die tätig werdenden Begleitpersonen sich in solchen Fragen 
gut auskennen und über persönliche Erfahrung verfügen. Dies wäre zweifellos 
dann nicht der Fall, wenn Suizidbeihilfe auf Private eingeengt würde; auch gegen-
über ärztlicher Suizidbeihilfe sind Vorbehalte bezüglich mangelnder Erfahrung an-
gebracht.  
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Es ist in diesem Zusammenhang darauf zu verweisen, dass insbesondere in Holland 
Erfahrungen mit ärztlicher Sterbehilfe, insbesondere auch Beihilfe zum Suizid, 
gemacht worden sind, die als bedenklich erscheinen müssen. Wir verweisen hierzu 
auf die Arbeit von JOHANNA H. GROENEWOUD et al.42 Diese Autoren haben, beru-
hend auf zwei holländischen Studien, gezeigt, dass bei ärztlich assistierter Sterbe-
hilfe in den Niederlanden sich aussergewöhnlich oft bestimmte «Komplikationen» 
ergeben haben, nämlich Nicht-Erreichen des Komas, Wiedererwachen aus dem 
Koma sowie ungewöhnlich lange Dauer zwischen Verlust des Bewusstseins und 
Eintritt des Todes. Teilweise ergaben sich bei ärztlich begleiteter Sterbehilfe in je-
dem sechsten Fall (sic!) derartige Komplikationen. In einer ganzen Reihe von Fäl-
len begleiteten Suizids musste in den Niederlanden nach Eintritt einer solchen 
Komplikation das Leben durch aktive Sterbehilfe beendet werden – eine Vorge-
hensweise, die in der Schweiz aus gesetzlichen Gründen ausgeschlossen ist.  
 

Demgegenüber hat sich bei DIGNITAS in mehr als zehn Jahren Tätigkeit höchstens 
in einem Fall auf Hundert die Komplikation der «langen Dauer» ergeben; ein 
Nicht-Erreichen des Komas oder ein Wiedererwachen aus dem Koma ist überhaupt 
noch nie vorgekommen.  
 

Dies zeigt, dass die Begleitung durch Laien, welche über eine grosse Erfahrung 
verfügen, offensichtlich die beste Lösung darstellt. Dabei sind durchaus Fälle denk-
bar – und vorgekommen –, in welchen im Laufe einer Freitod-Begleitung ein Arzt 
beigezogen werden muss. Dies ist bei DIGNITAS vor kurzem erstmals der Fall ge-
wesen, nachdem eine sterbewillige alte kranke Frau, die zuerst ohne Schwierigkei-
ten gezeigt hat, dass sie Flüssigkeit mittels eines Trinkhalms zu sich nehmen kann, 
vor lauter Erschöpfung während der Einnahme der Natrium-Pentobarbital-Lösung 
eingeschlafen ist und deshalb keine ausreichende Dosis dieses Medikaments zu 
sich genommen hat. Nach ihrem Wiedererwachen setzte schliesslich der herbeige-
rufene Arzt eine nasale Magensonde; die Person war dann in der Lage, die dazuge-
hörige Spritze selbst zu betätigen, so dass die Begleitung dann doch noch zu dem 
vom Mitglied gewünschten Ergebnis geführt hat.  
 
4. „Keine selbstsüchtigen Beweggründe“ (Art. 115 StGB) 
 

Vorerst sei hier angemerkt, dass Art. 115 StGB jedenfalls solange nur auf natürli-
che Personen anwendbar erscheint, als eine juristische Person sowohl nach ihren 
Statuten als auch nach ihrem tatsächlichen Gebaren nicht überrissen gewinnorien-
tiert arbeitet.43  
 

Als zweite Vorbemerkung sei angefügt, dass insbesondere die deutsche Fassung 
von Art. 115 StGB durch den Begriff «selbstsüchtig» deutlich macht, dass das Ge-
setz nur eine solche Verhaltensweise als verpönt betrachtet, die in irgend einer 
Weise einen übersteigerten Eigennutz beabsichtigt, dem das besonders kennzeich-
nende Begriffselement «Sucht» zuzuordnen ist. Das Strafgesetzbuch kennt diese 
Art von Suchtbegriff auch etwa im Zusammenhang mit «Gewinnsucht», so etwa in 
den Art. 135 Gewaltdarstellungen bzw. Art. 197 Pornographie.  
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Das Bundesgericht hatte früher oft Gelegenheit, dazu Bemerkungen im Zusam-
menhang mit dem mittlerweile beseitigten Straftatbestand der Kuppelei zu machen. 
In BGE 89 IV 14 hat es dazu ausgeführt: 
 

«Nach der Rechtsprechung ist unter Gewinnsucht ein hemmungsloses oder 
besonders ausgeprägtes, zur Sucht gewordenes Streben nach Gewinn zu ver-
stehen . . . Gewinnsucht ist weder gleichbedeutend mit Vorteils- oder Berei-
cherungsabsicht, die weniger weit gehen, noch bedeutet sie dasselbe wie Ei-
gennutz. Dieser steigert sich dann zu Gewinnsucht, wenn der Täter in beson-
ders intensiver Weise auf geldwerte Vorteile bedacht ist, namentlich wenn er 
sich um des Geldes willen gewohnheitsmässig oder ohne Bedenken über die 
durch Gesetz, Anstand oder gute Sitte gezogenen Schranken hinwegsetzt, al-
so auch vor verpöntem Gewinn nicht Halt macht.» 
 

 

– Welche Motivation haben Sie für Ihre Tätigkeit 
 

Wie bereits zu Beginn ausgeführt, hat DIGNITAS das Recht eines Menschen, sein 
eigenes Leben beenden zu dürfen, stets als ein Grundrecht betrachtet, für welches 
sich der Verein einsetzt. Das geht bereits aus Art. 2 seiner Statuten44 hervor, in wel-
chem unter anderem erklärt wird, der Verein bezwecke, seinen Destinatär-Mitglie-
dern ein menschenwürdiges Leben wie auch ein menschenwürdiges Sterben zu si-
chern und ihnen bei einem frei gewählten Tod eine menschenwürdige Freitodbe-
gleitung durch geschultes Personal zu verschaffen, wenn auf Verlangen des Desti-
natär-Mitglieds auf diese Weise einem unerträglich gewordenen Leiden und einer 
sinnlosen Lebensverlängerung ein Ende gesetzt werden soll.  
 

Dieses Grundrecht ist allerdings solange nur theoretisch oder illusorisch vorhan-
den, als es nicht die Möglichkeit der Freitod-Begleitung gibt, weil – wie der Bun-
desrat eindrücklich gezeigt hat – das Risiko, bei einem Suizidversuch zu scheitern 
und sich oder andere dabei schwer zu schädigen, untragbar hoch ist. Deshalb 
braucht es zur Verwirklichung dieses Rechts kundiger Beihilfe.  
 

Zwar besteht in der Schweiz diese Möglichkeit in gewissem Umfange, doch war 
bis zum Entscheid des Bundesgerichtes vom 3. November 2006 nicht eindeutig-
klar, ob auch Gesunde derartige Ansprüche besitzen45.  
 

Es war ein wichtiges Ziel der Organisation, diesen Anspruch vorerst national 
durchzusetzen; der Anspruch verdient es aber auch – weil er menschenrechtlicher 
Natur ist –, international durchgesetzt zu werden. Deshalb ist DIGNITAS auch eine 
Kampforganisation, welche diesem Recht in anderen Ländern ebenfalls zum 
Durchbruch verhelfen will, ganz im Sinne der bemerkenswerten Ausführungen der 
deutschen Bundeskanzlerin ANGELA MERKEL anlässlich ihres Besuches beim Eu-
roparat in Strassburg am 15. April 2008, bei dem sie vor der Parlamentarischen 
Versammlung erklärt hat: 46 

 

«Deshalb  ist  es  gut  –  das will ich an dieser Stelle ausdrücklich hervorhe-
ben –, dass es in Europa eine Pflicht zur gegenseitigen Einmischung gibt, 
wenn es um Menschenrechte geht. In Fragen der Menschenrechte gibt es 
keine inneren Angelegenheiten eines Landes, mit denen man sich vor Beur-
teilungen zum Beispiel des Menschenrechtskommissars schützen kann.» 
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Diese Pflicht zur Einmischung besteht selbstverständlich nicht bloss für die Ver-
tragsstaaten des Europarates oder für den Menschenrechtskommissar. Sie besteht 
auch für die bewusste einzelne Bürgerin und den bewussten einzelnen Bürger, – 
also den Citoyen im Sinne von ARNOLD KÜNZLI47 – und ganz im Sinne des be-
rühmten Satzes von GOTTFRIED KELLER:  «Keine Regierung und keine Bataillone 
vermögen Recht und Freiheit zu schützen, wo der Bürger nicht imstande ist, selber 
vor die Haustüre zu treten und nachzusehen, was es gibt!48» 
 

Aus dieser Motivation heraus ist DIGNITAS nicht nur entstanden, sondern wird bei 
DIGNITAS auch gearbeitet. 
 
- Welche Kosten haben Sie für eine Suizidbegleitung und wie werden sie ge-

deckt? 
 

Die Frage, ob selbstsüchtige Beweggründe vorliegen, kann sich nicht danach be-
messen, welche Kosten die einzelne Suizidbegleitung verursacht. Welche Kosten 
sollen denn gemessen werden? Vom Zeitpunkt des Eintreffens der sterbewilligen 
Person in der Schweiz bis zur Mitteilung an die Polizei, es liege ein DIGNITAS-
Suizid vor? Oder die Kosten seit Beitritt des Mitglieds zum Verein bis zum Ab-
schluss der auf einen begleiteten Suizid in der Regel folgenden Verwaltungsarbei-
ten im Zusammenhang mit Bestattung, Beurkundung des Sterbefalles, Versand der 
Urne und der Sterbeurkunden? Und was ist mit den Kosten für die Beratung jener 
Tausenden von Mitglieder, die in den letzten zehn Jahren zwar einen Antrag auf 
Vorbereitung einer Freitod-Begleitung gestellt haben, jedoch nach Mitteilung des 
«provisorischen grünen Lichts» zufolge der wieder gewonnenen Wahlmöglichkeit 
angstfrei bis zum sogenannten «natürlichen Ende» haben weiterleben können?  
 

Es ist eine der unseligen Wirkungen der heutigen Medienberichterstattung, dass 
kaum mehr eine gesamthafte Darstellung der Tätigkeit einer Organisation verbrei-
tet wird. Der Druck, der auf den Medien lastet, um den Zwängen der Ökonomie 
Stand halten zu können, ist dermassen gross, dass die «öffentliche Aufgabe» der 
Medien, wie sie schon recht früh vom Bundesgericht formuliert worden ist,49 mitt-
lerweile vollständig unter die Räder gekommen ist. So werden Organisationen wie 
EXIT oder DIGNITAS nur partiell, als reine Suizidhilfe-Gesellschaften, wahrge-
nommen. Alles andere ist eben nicht ausreichend sensationell, um darüber zu be-
richten. Ein Umstand, den wir zutiefst bedauern. 
 

Kommt hinzu, dass heutige Medienschaffende in aller Regel keinerlei Hochschein 
bezüglich der Kostenelemente in der Wirtschaft mehr besitzen. Gemeinkosten wie 
Miete, Bürobetrieb, Kommunikation, Information (Internet, Drucksachen) sind ih-
nen längst fremd. Und wie sollen sie etwa mit dem Bestreben von DIGNITAS um-
gehen, nach und nach ein Eigenkapital zu bilden, welches es dem Verein dereinst 
ermöglicht, sowohl seine Büros als auch die Räume, in welchen Suizide assistiert 
werden, zu Eigentum und möglichst unbelastet selbst besitzen zu können, um sich 
auf diese Weise der Gefahr zu erwehren, immer wieder gezwungen zu sein, neue 
Räume zu suchen, weil ein Vermieter oder ein Hypothekargläubiger angesichts ei-
nes unverantwortlichen Medien-Hypes kalte Füsse bekommen hat?50 
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– Nimmt die Regelung der Kosten, die dem Suizidenten belastet werden, 
Rücksicht auf das Element der Selbstsucht? 
 

Auch diese Frage geht an den Realitäten weit vorbei. Es sind nicht nur Suizidenten, 
denen Kosten «belastet» werden. Schon wer «nur» eine Freitod-Begleitung vorbe-
reiten lässt, wird gebeten, einen Sonder-Mitgliederbeitrag von CHF 3'000.– zu ent-
richten; die Durchführung einer Freitod-Begleitung erfordert einen weiteren gleich 
hohen Sonder-Mitgliederbeitrag. Angemerkt sei hier, dass die Statuten die Mög-
lichkeit der Reduktion oder des Erlasses der Mitgliederbeiträge in Fällen vorsehen, 
in welchen Mitglieder in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben, und 
die wir auch immer wieder gewähren. 
 

Wie sich schon aus unseren grundsätzlichen Ausführungen zur Frage der «Selbst-
sucht» ergibt, kann bei der Organisation selbst, die ja nicht mit Gewinnabsicht tätig 
ist, sich diese Frage gar nicht stellen. Im Weiteren sehen unsere Statuten vor, dass 
Überschüsse der Rechnung in die Suizidprophylaxe zu investieren sind.51  
 

– Wo liegt Ihrer Meinung nach die Grenze zur Selbstsucht? Materiell und 
ideell? 
 

Wesentlich in diesem Zusammenhang ist vor allem, dass die Beihilfe zum Suizid 
von den handelnden Personen nicht etwa deshalb geleistet wird, weil diese damit 
«selbstsüchtig» einen verpönten übersetzten Gewinn erzielen wollen, sondern weil 
das Element der Hilfe in einer sehr schwierigen Situation des diese Hilfe suchen-
den Mitglieds absolut im Vordergrund steht. 
 
5. Behördliche Abklärungen bei ausserordentlichen Todesfällen 
 

– Welche Erfahrungen? Unterschiede je nach Behörde oder Kanton? 
 

DIGNITAS verfügt insbesondere über Erfahrungen mit Behörden in den Kantonen 
Zürich und Aargau. 
 

Die Erfahrungen im Kanton Zürich haben immer wieder gezeigt, dass von der 
Spitze der Strafverfolgungsbehörde her gesehen – also vom Leitenden Oberstaats-
anwalt des Kantons Zürich – alles unternommen worden ist, um die Abklärungen 
so teuer wie nur möglich werden zu lassen. Er hat sich stets geweigert, das Prinzip 
der Rechtsgleichheit so anzuwenden, wie dies notwendig wäre, wenn zwei grund-
legend unterschiedliche Sachverhalte zu beurteilen sind. Ein «einsamer» Suizid, 
der somit nicht von einer Organisation begleitet worden ist, muss zweifellos von 
jedem Kriminalisten immer zuerst auch dahingehend untersucht werden, ob es sich 
allenfalls um einen fingierten Suizid handelt, der eigentlich ein Tötungsdelikt ist – 
schlimmstenfalls Mord –, und der durch die gestellte Suizidsituation camoufliert 
werden soll. Diese Ausgangsbasis und dieser Anfangsverdacht können sich grund-
sätzlich bei durch Organisationen begleiteten Suiziden vernünftigerweise nicht stel-
len. Demzufolge liegen zwei grundlegend unterschiedliche Sachverhalte vor, was 
zwingend zur Folge haben müsste, dass diese auch in unterschiedlichen Verfahren 
abzuklären sind.  
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Als Beispiel für unnötige Kostenverursachung seien Obduktionen im Institut für 
Rechtsmedizin der Universität Zürich (IRM), Hirnschnitt-Analysen an der Univer-
sität Lausanne (zum angeblichen Zwecke, Urteilsunfähigkeit nachträglich festzu-
stellen!), aber auch die generelle Weisung, einen Leichnam immer erst in das IRM 
zu verbringen und erst später ins Krematorium – eine Weisung, die unserer Wahr-
nehmung nach erst nach einer von uns vermuteten Intervention des Justizdirektors 
des Kantons Zürich durch den Leitenden Oberstaatsanwalt endlich geändert wor-
den ist. 
 

Im Kanton Aargau konzentrieren sich die Erfahrungen auf die Abklärungen, die 
durch den Bezirksammann im Bezirk Kulm durchgeführt worden sind; diese haben 
sich dadurch ausgezeichnet, dass stets alle Beteiligten – Freitodbegleiter und An-
gehörige – auf Polizeiposten beordert und einzeln befragt worden sind. Von unse-
ren Mitarbeitern ist diese Vorgangsweise als klare Schikane mit dem Ziel, uns aus 
dem Kanton Aargau zu vertreiben, empfunden worden; sie war sachlich in kaum 
einem Falle angezeigt.  
 

In den verhältnismässig wenigen Fällen assistierter Suizide für Personen mit 
Schweizer Wohnsitz in anderen Kantonen konnte entscheidend mehr Vernunft bei 
den Behörden festgestellt werden; so etwa in den Kantonen Graubünden, St. Gal-
len, Thurgau, Solothurn, Freiburg oder Waadt. Im Kanton Freiburg etwa begnügen 
sich die Behörden damit, ein einzelnes Polizeiorgan auf den Platz zu beordern. 
Stellt dieses fest, dass es sich um einen ordnungsgemäss dokumentierten assistier-
ten Suizid handelt, wird dies offenbar in einem kurzen Rapport festgehalten, und 
die Sache ist erledigt. In der Waadt haben wir feststellen können, dass kein Staats-
anwalt aufgeboten wird; ein Polizeiorgan und der Bezirksarzt genügen dort offen-
sichtlich.  
 

Wie reagieren Angehörige? 
 

Angehörige befinden sich anlässlich der behördlichen Erhebungen in einer durch-
wegs schwierigen emotionalen Lage. Sie haben unmittelbar vorher sich von einem 
Familienangehörigen verabschiedet, haben gesehen, wie dieser verstorben ist, und 
werden wohl regelmässig in dem Augenblick, in welchem der Tod festgestellt 
wird, von starken Trauer- und Verlustgefühlen bedrängt. In diese Situation hinein 
«platzen» nun die Behörden mit ihren Befragungswünschen. Zwar machen die An-
gehörigen des Begleiter-Teams die Familienmitglieder im Voraus darauf aufmerk-
sam, dass ein behördliches Nachspiel durchzustehen sein wird und versuchen, sie 
so gut wie möglich darauf vorzubereiten, doch sind Gefühle eben meist stärker.  
 

Wohl darf in der Regel festgestellt werden, dass die meisten Behördenvertreter mit 
der erforderlichen Rücksichtnahme auf diese Situation auftreten. Doch die dann 
eintretende reale Situation führt doch recht oft zu einer emotionalen Überforderung 
der Angehörigen oder Freunde der verstorbenen Person. 
 

Dies war der Grund, weshalb sich DIGNITAS vor längerem schon dazu entschlos-
sen hatte, den kurzen Augenblick der letzten Handlung im Leben der sterbewilligen 
Person mit einer Video-Kamera zu dokumentieren. Der Sachbeweis dafür, dass 
diese Person körperlich in der Lage war, den letzten Akt in ihrem Leben, der zu 
ihrem Tode führt, selbst auszuführen, sollte die Behörden dazu veranlassen, auf die 



 27 

entsprechende Befragung der Angehörigen tunlichst zu verzichten. Da sich jedoch 
der Leitende Oberstaatsanwalt des Kantons Zürich stets geweigert hat, den auf dem 
Platz erscheinenden Staatsanwälten eine Art verbindliches «Drehbuch» für deren 
Ermittlungen an die Hand zu geben, hing der Erfolg der Video-Dokumentation we-
sentlich jeweils von den einzelnen Vertretern der Staatsanwaltschaft ab.  
 

– Verbesserungsvorschläge 
 

Unseres Erachtens findet sich der wohl beste Verbesserungsvorschlag im Entwurf 
eines Suizidprophylaxe-Gesetzes, welches bereits vorne erwähnt worden ist.52 Es 
sollte genügen, wenn in der Regel ein besonders ausgebildetes Polizeiorgan ge-
meinsam mit dem Bezirksarzt erscheint, um festzustellen, ob es notwendig sei, das 
normale Aufgebot zu bestellen, wie es sonst bei Aussergewöhnlichen Todesfällen 
in Aktion tritt, oder ob der Vorgang mit einem einfachen formularmässigen Rap-
port ohne grösseren Aufwand und mit dem Erstellen der Todesbescheinigung durch 
den Bezirksarzt abgeschlossen werden kann. 
 

In Bezug auf das Problem einer fehlenden Urteilsfähigkeit haben wir uns – und ge-
legentlich Vertretern von Behörden, insbesondere der Polizei – die Frage gestellt, 
ob es nicht sinnvoll wäre, eine Begegnung zwischen der sterbewilligen Person und 
Polizeibeamten zu Lebzeiten, also unmittelbar vor der Freitod-Begleitung, herbei-
zuführen. In Fällen, in welchen die Behörden möglicherweise bezüglich der Ur-
teilsunfähigkeit oder – wenn jemand ohne Angehörige anreist – in Bezug auf eine 
Identifizierung nach dem Ableben Probleme sehen, wäre dies wohl sinnvoll. Dies 
ist seitens der Polizei mit dem Hinweis abgelehnt worden, dann müssten sie ja 
«eingreifen». Wir sind in dieser Hinsicht anderer Auffassung, und zwar einerseits 
deswegen, weil es sich ja nicht um eine Situation handelt, in welcher jemand auf 
einem Dach steht und damit droht, sich herunterzustürzen, so dass über dessen Ur-
teilsfähigkeit keinerlei zutreffende Vermutung möglich ist, und anderseits auch 
deshalb, weil der definitive Entscheid, den Suizid auch wirklich durchzuführen, 
erst im Sterbezimmer getroffen wird. 
 

6. Was unterscheidet Sie nach Ihrer Einschätzung von den anderen Suizidhil-
feorganisationen? 

 

DIGNITAS unterscheidet sich von anderen ähnlichen Organisationen durch die fol-
genden Elemente: 
 

– Unsere Mitgliedschaft ist strukturiert; sie umfasst wenige Aktivmitglieder, 
Destinatärmitglieder (Publikum) und Kuratoriumsmitglieder; 

– als Destinatärmitglieder nehmen wir auch Personen auf, die nicht in der 
Schweiz wohnhaft sind; 

– wir sind international im Kampf um das Recht auf begleiteten Suizid stark 
engagiert; zurzeit mit Schwergewicht in Deutschland und Grossbritannien.53 

 
7. Sehen Sie Handlungsbedarf für den Bundesgesetzgeber? Welchen? 
 

Dem Bundesgesetzgeber stehen zurzeit keine ausreichenden Grundlagen zur Ver-
fügung, um die Frage entscheiden zu können, ob Handlungsbedarf besteht.  
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Auf die vorhandenen Medienberichte kann nicht abgestellt werden; aktuelle aussa-
gekräftige Untersuchungen seitens schweizerischer Universitäten fehlen.54  
 

Aktuell ist der Bericht des Zürcher Regierungsrates an den Zürcher Kantonsrat 
vom 7. Mai 2008 zum Dringlichen Postulat «Schluss mit den Aktivitäten von 
Dignitas».55 Daraus und aus den Äusserungen des zürcherischen Direktors der Jus-
tiz in der kantonsrätlichen Debatte vom 26. Mai 2008 lässt sich entnehmen, dass 
sich die Tätigkeit von DIGNITAS innerhalb des Rahmens des Rechts bewegt hat; 
konkrete Angaben in Bezug auf durch christlich-fundamentalistische Politiker und 
Medien behauptete Missbräuche fehlen. In der Kantonsratssitzung vom 29. Okto-
ber 2007 hat der Direktor der Justiz des Kantons Zürich sogar ausdrücklich erklärt, 
die in der Schweiz tätigen Organisationen würden gute Arbeit leisten.56  
 

Die im Parlament eingebrachten Vorstösse beruhen beinahe ausschliesslich entwe-
der auf aufgeregten Medienhype-Berichten oder auf persönlichen Weltanschau-
ungs-Gesichtspunkten ihrer Urheber, welche selten jene der Mehrheit darstellen; 
keiner ihrer Urheber hat selber auch nur den Versuch gemacht, irgend eine dieser 
Behauptungen zu überprüfen oder etwa durch die Parlamentsdienste abklären zu 
lassen. Die Empfehlungen der NEK beruhen auf einseitigen und damit vollständig 
ungenügenden Abklärungen und Vorurteilen vor allem religiös gebundener oder 
medizinisch tätiger Mitglieder und eignen sich somit ebenfalls kaum als Grundlage 
für eine Gesetzgebung. 
 

Um überhaupt feststellen zu können, ob Handlungsbedarf besteht, bedürfte es einer 
seriösen Rechtstatsachenforschung, welche die gesamte Tätigkeit der Organisatio-
nen unter die Lupe nimmt und deren Wirksamkeit sowohl in Bezug auf Suizidbe-
gleitung als auch Suizidvermeidung und, wo vorhanden, auch Lebenshilfe, darzu-
stellen vermag. Darüber hinaus müsste eine solche Forschung auch aufzeigen, ob 
und welche «Missbräuche» stattgefunden haben, soweit es solche überhaupt gibt. 
Sinnvoll wäre überdies, bei einer solchen Forschung diese Tätigkeiten nicht losge-
löst von der allgemeinen Suizidsituation zu betrachten. Unsere Erfahrungen zeigen, 
dass sich bei der Suizidprophylaxe Paradoxa oft als hilfreiche Mittel im Hinblick 
auf Suizidvermeidung bei Personen in Krisensituationen erweisen. Diesem Ansatz 
sollte eine angemessene Aufmerksamkeit zugewendet werden. 
 

Wir halten deshalb jedenfalls zurzeit den Erlass eines Aufsichtsgesetzes für wenig 
sinnvoll, und zwar vor allem auch aus der Überlegung heraus, weil ein solches Ge-
setz sich – im Unterschied zur gegenwärtig stattfindenden nachträglichen Abklä-
rung in jedem einzelnen Fall eines begleiteten Suizids – kaum nennenswert auf die 
ohnehin schon festzustellende regelmässige Beachtung der rechtlichen Schranken 
auswirken würde. Es brächte somit lediglich eine Scheinsicherheit.  
 

Bezüglich des Strafgesetzbuches allerdings verfechten wir das Petitum, bei dessen 
nächster Teilrevision in Art. 115 den Begriff «Selbstmord» durch «Suizid» oder 
«Selbsttötung» zu ersetzen, da der Wortbestandteil «Mord» der Situation einer 
Selbsttötung in keiner Weise angemessen ist. 
 

Notwendig und dringend wäre allerdings, die Frage des Zugangs und der Handha-
bung des Medikaments Natrium-Pentobarbital unter dem Aspekt der Auswirkun-
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gen des schon mehrfach erwähnten Bundesgerichtsentscheides zu überprüfen. Ne-
ben der höchst bürokratischen Regelung seitens der Gesundheitsdirektion des Kan-
tons Zürich scheint es auch Anordnungen von Seiten der Genfer Gesundheitsbe-
hörden zu geben; auch hier wäre vorerst zu erheben, wie sich die gelebte Rechts-
wirklichkeit darstellt und anschliessend zu überprüfen, ob nicht der Gesetzgeber – 
allenfalls sogar lediglich auf der Verordnungsstufe – in der Lage wäre, eine ein-
heitliche vernünftigere und der Situation angemessenere Regelung zu schaffen. 
 

Abschliessend möchten wir unserem Wunsche Ausdruck geben, man möge der 
Prophylaxe des Suizids als auch der Suizidversuche eine ähnlich lebhafte Auf-
merksamkeit zuwenden, weil offensichtlich auf jenem Gebiet sinnvolle Massnah-
men in viel grösserem Umfange Leben und Gesundheit vieler Menschen zu schüt-
zen vermöchten. 
___  
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